Satzung Uber den Bebauungsplan Nr. 38 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen fur das
Gebiet nordwestlich an der Klitzer StraRe zwischen den Ortslagen Wichmannsdorf und
Boltenhagen — Teil 1

Hier: Umweltbezogene Stellungnahmen

Folgende  umweltbezogene  Stellungnahmen von der  Offentlichkeit aus  der
Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und von den Behdérden und
sonstigen Tragern offentlicher Belange aus den Beteiligungsverfahren gemaR 8 4 Abs. 1 und § 4
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) zum Entwurf der Satzung tber den Bebauungsplan Nr. 38 der
Gemeinde Ostseebad Boltenhagen liegen vor:

Landkreis Nordwestmecklenburg vom 21.09.2018

Landkreis Nordwestmecklenburg vom 04.09.2024

Staatliches Amt fir Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg vom 28.08.2018

Staatliches Amt fir Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg vom 09.08.2024

BUND M-V e.V. vom 12.09.2018

Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, Forstamt Grevesmuhlen vom 06.08.2024

Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, Forstamt Grevesmuhlen vom 23.09.2025

Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern e. V. vom 15.08.2024

Amt fur Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg vom 22.11.2024

10. Bergamt Stralsund vom 11.09.2018

11. Bergamt Stralsund vom 12.08.2024

12. Zweckverband Grevesmuihlen vom 17.09.2018

13. Zweckverband Grevesmiihlen vom 06.08.2024

14. Wasser- und Bodenverband ,Wallensteingraben-Kiste* vom 13.09.2018

15. Landesamt fir Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V vom 18.09.2018

16. Landesamt fur Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V vom 15.08.2024

17. StraRenbauamt Schwerin vom 14.09.2018

18. Landesamt flr Kultur und Denkmalpflege (LAKD) Mecklenburg-Vorpommern vom
30.08.2018

19. Landesamt fur Kultur und Denkmalpflege (LAKD) Mecklenburg-Vorpommern vom
29.08.2024

20. 1. Privater Einwender vom 30.07.2024

21. 2. Privater Einwender vom 19.09.2024
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Die Landrétin

Landkreis Nordwestmecklenburg * Postfach 1565 - 23958 Wismar

Amt Klutzer Winkel

Fir die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen

SchlossstralRe 1
23948 Ktz

[! Landkreis Nordwestmecklenburg

.I. Stabsstelle Wirtschaftsforderung, Regionalentwicklung und Planen

Auskunft erteilt Ihnen Franziska Sack
Zimmer 2.218 - Borzower Weg 3 - 23936 Grevesmiihlen

Telefon 03841 3040 6303 Fax
E-Mail f.sack@nordwestmecklenburg.de

Unsere Sprechzeiten
Di 09:00 - 12:00 Uhr - 13:00 - 16:00 Uhr
Do  09:00 - 12:00 Uhr * 13:00 - 18:00 Uhr

Unser Zeichen
Grevesmihlen, 21.09.2018

Bebauungsplan Nr. 38 ,,nordwestlich an der Klitzer Stral3e zwischen den Orts-
lagen Wichmannsdorf und Boltenhagen* der Gemeinde Ostseebad Boltenha-

gen

Sehr geehrte Frau Schultz,

03841 3040 86303

Grundlage fur die Stellungnahme sind die Vorentwurfsunterlagen zur Aufstellung des
B-Planes Nr. 38 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen mit Planzeichnung im Mal3-
stab 1:2.500, Planungsstand 05.07.2018 und die dazugehdrige Begriindung mit glei-

chem Bearbeitungsstand.

Die Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte in den nachfolgenden Fachdiensten
und im Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Nordwestmecklenburg:

Stabsstelle Wirtschaftsférderung, Regionalentwicklung und Planen

FD Bauordnung und Umwelt

e SG Untere Naturschutzbehérde

e SG Untere Wasserbehorde

e SG Untere Abfall- und Immissions-
schutzbehdrde

e SG Untere Bauaufsichts- und Denk-
malschutzbehdrde

FD Bau und Gebdudemanagement
¢ Strallenbaulasttrager
e StraBenaufsichtsbehdrde

FD Ordnung/Sicherheit und Stral3en-
verkehr
e Untere StralRenverkehrsbehdrde

FD Offentlicher Gesundheitsdienst

Kommunalaufsicht

FD Kataster und Vermessung

Abfallwirtschaftsbetrieb

Landkreis Nordwestmecklenburg Telefon 03841 3040 0
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Die Stellungnahmen sind diesem Schreiben als Anlage beigefligt. Daraus ergeben
sich Hinweise und Ergdnzungen, die in der weiteren Bearbeitung zu beachten sind.

Mit freundlichen GrifRen

im Auftrag

Franziska Sack

SB Bauleitplanung/ Rad-, Reit- und Wanderwege

Landkreis Nordwestmecklenburg
Kreissitz Wismar

Rostocker Stral3e 76

23970 Wismar

Telefon 03841 3040 0

Fax 03841 3040 6599

E-Mail info@nordwestmecklenburg.de
Web  www.nordwestmecklenburg.de

Bank
IBAN
BIC
CID

Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
DE61 1405 1000 1000 0345 49
NOLADE21WIS
DE46NWMO00000033673
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Anlage

Stabsstelle Wirtschaftsforderung, Regionalentwicklung und Planen

Bauleitplanung

Die Gemeinde mdchte mit ihrer Planung bezahlbaren Wohnraum fiir die ortsansassi-
ge Bevdlkerung und die Mitarbeiter der ortsansassigen Betriebe schaffen. Zunachst
verbleibt eine unbeplante Flache zwischen der Ortslage Boltenhagen und dem Plan-
gebiet. In der Liucke soll zukinftig ebenfalls Wohnraum entstehen sowie eine Be-
darfsflache fur die Erganzung des touristischen Angebots.

Weshalb Uberplant die Gemeinde nicht erst den Bereich, der sich an die Ortslage
Boltenhagen anschliel3t, sondern lasst eine gréliere Flache frei?

Flachennutzungsplan

Die Moglichkeit der Anpassung des Flachennutzungsplans im Wege der Berichti-
gung, sieht das BauGB nur bei der Aufstellung von Bebauungsplénen der Innenent-
wicklung, nach § 13a BauGB, vor (siehe Begriindung, Seite 4). Aus den vorliegenden
Planunterlagen wird nicht ersichtlich, dass dieses Verfahren angewendet werden
soll.

Das BVerwG stellt in seinem Urteil vom 04.11.2015, Aktenzeichen 4 CN 9.14, fest:
,Mit dem Tatbestandsmerkmal der Innenentwicklung beschrankt § 13a Abs. 1
Satz 1 BauGB seinen raumlichen Anwendungsbereich. Uberplant werden duir-
fen Flachen, die von einem Siedlungsbereich mit dem Gewicht eines im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteils umschlossen werden. Die duf3eren Grenzen
des Siedlungsbereichs dirfen durch den Bebauungsplan nicht in den Aul3enbe-
reich hinein erweitert werden. Dies folgt aus der Gesetzessystematik, dem Sinn
und Zweck des § 13a BauGB sowie aus der Gesetzesbegrindung.®

Die Flache, die Uberplant werden soll, ist nicht von einem Siedlungsbereich mit dem
Gewicht eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils umschlossen (im nordwestli-
chen Bereich keine Bebauung vorhanden; dstlich verbleibt zun&chst eine Licke von
ca. 230 m).

Der Flachennutzungsplan kann im Parallelverfahren, nach § 8 Abs. 3 BauGB, gean-
dert werden. Der wirksame Flachennutzungsplan widerspricht den Planungsabsich-
ten der Gemeinde, Allgemeine Wohngebiete auszuweisen.

Seite 3/13

Landkreis Nordwestmecklenburg Telefon 03841 3040 0 Bank Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
Kreissitz Wismar Fax 03841 3040 6599 IBAN DEG61 1405 1000 1000 0345 49
Rostocker Straf3e 76 E-Mail info@nordwestmecklenburg.de BIC NOLADEZ21WIS

23970 Wismar Web  www.nordwestmecklenburg.de CID DE46NWMO00000033673



Einheimischenmodell

Bei der Anwendung des Einheimischenmodells muss die Gemeinde verschiedene
Voraussetzungen beachten. Auch Ortsfremde Personen kdnnen am Einheimischen-
modell teilnehmen. Zugangsvoraussetzung ist nur deren Einkommen und Vermégen.
Die Kriterien fur die Punktevergabe missen im Vorfeld bekannt sein. Sie missen
objektiv sein und durfen nicht diskriminieren. Das Kriterium der Ortsgebundenheit
darf mit maximal 50 % bericksichtigt werden. In diesem Rahmen kann die Austibung
eines Ehrenamtes mit berucksichtigt werden. Soziale Kriterien sind mit mindestens
50 % zu gewichten.

Ich verweise hierzu auf Punkt 5 (Seite 30 ff.) des ,Einfihrungserlass[es] des Landes
Mecklenburg-Vorpommern zum Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im
Stadtebaurecht und zur Starkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt und zu
weiteren Anderungen des Baugesetzbuchs (BauGBAndG 2017 — Landeseinfiih-
rungserlass M-V — EE M-V 2017).

Fachdienst Bauordnung und Umwelt

Untere Naturschutzbehoérde

Untere Naturschutzbehdrde: Frau Hamann

Die Stellungnahme weist auf erhebliche entgegenstehende Belange hin, die im
Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung kaum tberwindbar sind.

Die Stellungnahme weist auf entgegenstehende Belange hin, die im Rahmen
der bauleitplanerischen Abwéagung bertcksichtigt werden muissen.

Die Stellungnahme weist auf keine entgegenstehenden Belange hin.

Eingriffsregelung: Frau Hamann

Nach § 1a Abs. 3 Baugesetzbuches (BauGB) sind in der Abwagung nach 8 1 Abs. 6
BauGB die Vermeidung und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und
Landschaft (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) zu bertcksichti-
gen.

Mit dem Erlass vom 01.06.2018 wurde durch das Ministerium fiir Landwirtschaft und
Umwelt eine Neufassung der ,Hinweise zur Eingriffsregelung” verbindlich eingefuhrt.
Die Abarbeitung der Eingriffsregelung ist fur den Bebauungsplan Nr. 38 der Ge-
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meinde Boltenhagen nach dem Modell der ,Hinweise zur Eingriffsregelung“ von
2018 vorzunehmen.

Der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung zum B-Plan ist ein Bestandsplan in einem ge-
eigneten Mal3stab beizufligen.

Baum- und Alleenschutz: Frau Hamann

Einzelbaumschutz

Es ist im weiteren Planverfahren zu prifen, ob sich innerhalb des Geltungsbereiches
des B-Planes Nr. 38 der Gemeinde Boltenhagen Baume befinden, die nach § 18
Abs. 1 NatSchAG M-V gesetzlich geschutzt sind. Die Beseitigung geschuitzter Bau-
me, sowie alle Handlungen, die zu ihrer Zerstérung, Beschadigung oder erheblichen
Beeintrachtigung flihren kénnen bzw. Handlungen, die zu einer Zerstdérung, Bescha-
digung oder nachteiligen Veranderung einer Allee oder einseitigen Baumreihe fiih-
ren konnen sind verboten. Gesetzlich geschitzte Baume sind in der Satzung darzu-
stellen und zum Erhalt festzusetzen. Die Vermeidung von Eingriffen in geschitzte

Baume ist im Planverfahren zu prifen.

Sind Fallungen oder Beeintrachtigungen geschitzter Baume nicht vermeidbar, ist im
weiteren Planverfahren ein begriindeter Antrag auf Ausnahme von den Verboten
des 8§ 18 Abs. 2 NatSchAG M-V bei der unteren Naturschutzbehorde zu stellen. Der
Ausgleich fur die Fallung oder Beeintrachtigung geschitzter Einzelbaume richtet
sich nach dem Baumschutzkompensationserlass.

Die Ersatzstandorte sind im Antragsverfahren zu benennen und in einem Lageplan
darzustellen. Die Verfugbarkeit der Ersatzstandorte ist nachzuweisen.

Alleebaumschutz

Es ist im weiteren Verfahren zu priufen, ob von der Planung nach § 19 NatSchAG M-
V Baume einer Allee oder einseitigen Baumreihe betroffen sind. Nach § 19 Abs. 1
NatSchAG M-V sind alle Handlungen unzulassig, die zu einer Zerstérung, Bescha-
digung oder nachteiligen Veranderung einer Allee oder einseitigen Baumreihe fiih-
ren konnen. Der geschitzte Baumbestand ist im weiteren Planverfahren in den Un-
terlagen darzustellen und Moglichkeiten der Vermeidung von Eingriffen in Alleen
oder einseitigen Baumreihen zu prifen.

Sind Fallungen oder Beeintrachtigungen dieser Baume trotz Vermeidungs- und Mi-
nimierungsmaf3nahmen nicht auszuschliel3en, ist im weiteren Planverfahren ein be-
grundeter Antrag auf Befreiung von den Verboten des 8§ 19 NatSchAG M-V bei der
unteren Naturschutzbehoérde zu stellen. Der Ausgleich fur die Fallung oder Beein-

trachtigung dieser B&aume richtet sich nach dem Alleenerlass.
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Die Ersatzstandorte sind im Antragsverfahren zu benennen und in einem Lageplan
darzustellen. Die Verfugbarkeit der Ersatzstandorte ist nachzuweisen.

Im Befreiungsverfahren nach § 19 NatSchAG M-V sind die anerkannten Natur-
schutzverbande zu beteiligen (8 30 NatSchAG M-V). Zur Verbandsbeteiligung sind
mir die Antragsunterlagen in 6-facher Ausfertigung zu zusenden.

Hinweis:

Die Vorhabentréagerin hat sich auch in der Begriindung und im Umweltbericht zum
B-Plan Nr. 38 damit auseinanderzusetzten, ob die Tatbestandsvoraussetzungen
nach 88 18 und 19 NatSchAG M-V fur die Erteilung einer Ausnahme/Befreiung fur
die Fallung geschitzter Baume vorliegen.

Landschaftsplanung: Frau Basse

Zum o. g. B-Planplanentwurf bestehen keine grundsatzlichen Einwénde oder Be-
denken.

Bei der Auswahl der naturschutzrechtlichen Kompensationsmaf3nahmen sollten vor-
zugsweise die entsprechenden Empfehlungen des Landschaftsplanes Boltenhagen
im Zusammenhang mit dem nahegelegenen Niederungsbereich des Klutzer Baches
bertcksichtigt werden.

Artenschutz: Herr Hopel

Gemal 8§ 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz ist es u.a. verboten, wild lebende Tie-
re der besonders geschitzten Arten zu verletzen oder zu téten, bzw. deren Fort-
pflanzungs- oder Ruhestatten zu beschéadigen oder zu zerstdren, sowie dariber hin-
aus wild lebende Tiere der streng geschitzten Arten und der européischen Vogelar-
ten erheblich zu stéren, so dass sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Po-
pulation verschlechtern kann. Bei Abweichung von den Verbotstatbestanden im
Rahmen eines Vorhabens ist die Erteilung einer Ausnahme nach 8§ 45 BNatSchG
oder einer Befreiung nach § 67 BNatSchG erforderlich.

Daher sind die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung auf Tiere und Pflanzen
besonders und streng geschutzter Arten unter Beachtung des 8§ 44 Abs. 1 Bundesna-
turschutzgesetz in einem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (AFB) darzustellen und
im weiteren Verfahren der UNB zur Prifung vorzulegen. Bestandteil des AFB sind
auch ggf. erforderliche vorgezogene Ausgleichs- (CEF) oder Vermeidungs- und mi-
nimierungsmafinahmen.
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Im Hinblick auf erforderliche Erfassungen von Pflanzen und Tieren wird auf die fach-
lich einschlagigen Regelwerke verwiesen u.a. die Hinweise zur Eingriffsregelungen
M-V, Stand 2018.

Hinweis: Sofern CEF-MalRnahmen erforderlich werden, sind diese vor Umsetzung
der Planung umzusetzen und deren Wirksamkeit muss zum Zeitpunkt der Beein-
trachtigung fur die jeweiligen Arten nachgewiesen sein.

Biotopschutz: Herr Berchtold-Micheel

Es ist seitens des Plangebers auf der Grundlage einer aktuellen Bestandserfassung
fachgutachtlich prifen zu lassen, ob durch die Umsetzung der Planungsabsichten
bau-, anlage- oder betriebsbedingten Auswirkungen (auch mittelbare Auswirkungen)
verursacht werden, in deren Folge es zu einer Zerstorung, Beschadigung, Verande-
rung des charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen
Beeintrachtigungen von Biotope kommen kann, die besonders geschuitzten sind.
Wenn dies der Fall ist, muss gepruft werden, ob die Eingriffe vermeidbar sind (Ver-
meidungsgebot gemal § 15 Abs. 1 Bundesnhaturschutzgesetz). Ist dies nicht mog-
lich, muss bei der unteren Naturschutzbehorde ein Antrag auf Erteilung einer Aus-
nahmegenehmigung nach 8 20 Abs. 3 NatSchAG gestellt werden. In dem Antrag ist
ausfuhrlich darzulegen, dass der Eingriff ausgleichbar oder aus tberwiegenden
Grinden des Gemeinwohls erforderlich ist (Ausnahmetatbestadnde im § 20 Abs. 3
NatSchAG). Es ist eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung fir die Eingriffe in die ge-
schitzten Biotope vorzulegen. Die Antragsunterlagen sind in 6-facher Ausfertigung
einzureichen (ggf. 1x Papierfassung u. 5x digital), da die anerkannten Naturschutz-
vereinigungen im Verfahren zu beteiligen sind (§ 30 NatSchAG).

Natura 2000:

FFH-Gebiet

Nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG sind Plane und Projekte vor ihrer Zulassung
oder Durchfiihrung auf ihre Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura
2000-Gebiets zu uberprufen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit ande-
ren Projekten oder Planen geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeintrachtigen
und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebiets dienen. Durch diese Vorschrift

wird Art 6 Abs. 3 FFH-RL in nationales Recht umgesetzt.
Seitens der unteren Naturschutzbehdrde kann einem Plan deshalb nur zugestimmt

werden, wenn nachgewiesen ist, dass erhebliche Beeintrachtigungen der Schutz-
und Erhaltungsziele ausgeschlossen sind.
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Mafl3stab fir die Erheblichkeit von Gebietsbeeintrachtigungen sind die fir das Gebiet
malfdgeblichen Erhaltungsziele, also die Festlegungen zur Erhaltung oder Wieder-
herstellung eines gunstigen Erhaltungszustands der in einem FFH- Gebiet vorkom-
menden Lebensraume und Arten nach den Anhangen | und Il FFH-RL. Die Erhal-
tungsziele ergeben sich aus der Schutzerklarung bzw. aus dem Managementplan
fur das Gebiet.

Daher ist die Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Schutz- und Erhaltungsziele des
FFH-Gebietes nachzuweisen, hier FFH-Vertraglichkeits(vor)prifung, siehe dazu 8
34 Abs. 1 BNatSchG. Hierbei sind sowohl bau-, anlage- als auch betriebsbedingte
Auswirkungen der Planung zu ermitteln und entsprechend zu bewerten. Als Grund-
lage sind dabei der bestehende Managementplan, aktuelle Erkenntnisse zum Gebiet
und insbesondere auch die Natura 2000-Gebiete-Landesverordnung M-V, Stand 9.
August 2016, zu verwenden. Zu betrachten sind auch mdgliche Summationswirkun-
gen mit anderen Planen oder Projekten.

Das Plangebiet befindet sich in unmittelbarer Nahe des Européischen Vogelschutz-
gebietes (SPA) ,Wismarbucht und Salzhaff’ (DE 1934-401). Es ist deshalb seitens
des Plangebers zu prifen, ob bei Umsetzung der Planungsabsichten bau-, anlage-
oder betriebsbedingte Auswirkungen auftreten, in deren Folge es zu Veranderungen
oder Stérungen kommt, die zu einer erheblichen Beeintrachtigung des SPA ,Wis-
marbucht und Salzhaff“ in den fur die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck mal3-
geblichen Bestandteilen fuhren kénnen. Alle Veranderungen und Stérungen, die zu
einer erheblichen Beeintrachtigung eines Vogelschutzgebietes in seinen fur die Er-
haltungsziele oder den Schutzzweck malRgeblichen Bestandteilen fihren kénnen,
sind unzul&ssig (8§ 33 Abs. 1 BNatSchG). Plane und Projekte, die nicht unmittelbar
mit der Verwaltung eines SPA in Verbindung stehen oder hierfir nicht notwendig
sind, die ein SPA jedoch einzeln oder im Zusammenhang mit anderen Planen und
Projekten erheblich beeintrachtigen kénnen, erfordern vor ihrer Zulassung oder
Durchfihrung eine Prufung auf Vertraglichkeit mit den fir das SPA festgesetzten
Erhaltungszielen (8 34 Abs. 1 BNatSchG).

Die SPA in Mecklenburg-Vorpommern sind mit der Natura 2000-LVO M-V nach na-
tionalem Recht unter Schutz gestellt worden. Schutzzweck der Européischen Vogel-
schutzgebiete ist der Schutz der wildlebenden Vogelarten sowie ihrer Lebensraume.
Erhaltungsziel des jeweiligen Europaischen Vogelschutzgebietes ist die Erhaltung
oder Wiederherstellung eines ginstigen Erhaltungszustandes der mal3geblichen
Bestandteile des Gebietes. In Anlage zur Natura 2000-LVO M-V werden als mal3-
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gebliche Bestandteile die Vogelarten und die hierftir erforderlichen Lebensraumele-
mente gebietsbezogen festgesetzt.

Der Nachweis der Vertraglichkeit erfolgt grundsatzlich in einem zweistufigen Verfah-
ren. In einem ersten Schritt (s. g. FFH-Vertraglichkeitsvorprifung) ist zu klaren, ob
von dem Plan oder Projekt anlage-, bau- oder betriebsbedingte Auswirkungen aus-
gehen, die das SPA in den fur die Erhaltungsziele maRgeblichen Bestandteilen er-
heblich beeintrachtigen kdnnen. Grundsatzlich ist jede Beeintrachtigung von Erhal-
tungszielen erheblich und muss als Beeintrachtigung des Gebietes gewertet werden.
Eine FFH-Vertraglichkeitsprifung ist durchzufiihren, wenn Beeintrachtigungen von
Erhaltungszielen des SPA nicht offensichtlich ausgeschlossen werden kdnnen.

Es sind die anerkannten Fachstandards (u. a. Webseite des Bundesamtes fur Na-
turschutz, FFH-VP-Info unter http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp, Lambrecht u.
Trautner 2007*, Schreiber 2004%) zu nutzen. Fir das SPA ,Wismarbucht und Salz-
haff ist ein Managementplan aufgestellt worden, der auf der Webseite des StALU
Westmecklenburg zur Verfliigung steht.

Ein besonderer Schwerpunkt beim Nachweis der Vertraglichkeit mit den Erhaltungs-
zielen des SPA ,Wismarbucht und Salzhaff* muss auf die s. g. Summationswirkun-
gen mit anderen Planen und Projekten, die innerhalb des und angrenzend an das
SPA bzw. in der Nahe des SPA geplant/genehmigt sind, gelegt werden.

Damit ein zlgiger Planungsablauf gewahrleistet ist, wird empfohlen, inhaltliche und
methodische Fragen der FFH-Vertraglichkeitsprifung gemeinsam mit dem StALU
Westmecklenburg, das die zustandige Naturschutzbehorde fir die Klistengewasser
der Wismarbucht und die Managementplanung ist, und der unteren Naturschutzbe-
horde des Landkreises Nordwestmecklenburg abzustimmen.

Rechtsgrundlagen

BNatSchG Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzge-
setz) v. 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542)

NatSchAG M-V Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfuhrung des
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausfihrungsgesetz) v. 23. Februar
2010 (GVBI. M-V S 66)

! Lambrecht et al. (2007): Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der
FFH-VP. Endbericht zum Teil Fachkonventionen. FUE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des Bundesministe-
riums flr Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. FKZ 804 82 004.

2 Schreiber, M. (2004): Der Papierkorb im Waldmeister-Buchenwald. Welche Beeintrachtigungen sind in Natura 2000-Gebieten
erheblich? Natur und Landschaftsplanung 36, S. 133-138.
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http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp

Baumschutzkompensationserlass Verwaltungsvorschrift des Ministeriums fur
Landwirtschaft, Umweltamt fir Umwelt und Verbraucherschutz vom 15.10.2007
(AmtsBl. M-V 2007 S.530ff)

Alleenerlass Schutz, Pflege und Neuanpflanzung von Alleen und einseitigen Baum-
reihen in Mecklenburg-Vorpommern, Gemeinsamer Erlass des Ministeriums fur
Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung und des Ministerium fir Landwirt-
schaft, Umwelt und Verbraucherschutz vom 18.12.2015 —VIIl 240-1/556-07 -VI
250 — 5300-00000-2012/016 - veroffentlicht im Amtsblatt M-V 2016 Nr.1 S. Off

Hinweise zur Eingriffsregelung Herausgeber Ministerium fur Landwirtschaft und
Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, Neufassung 2018

Verzeichnis der gesetzlich geschitzten Biotope im Landkreis Nordwestmeck-
lenburg Landesamt fir Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-
Vorpommern (2000): Grundlagen der Landschaftsplanung in Mecklenburg-
Vorpommern, Band 4 a. Verzeichnis der gesetzlich geschitzten Biotope im Land-
kreis Nordwestmecklenburg.

EG-Vogelschutzrichtlinie Richtlinie 2009/147/EG des Europdaischen Parlaments
und des Rates v. 30. November 2009 Uber die Erhaltung der wildlebenden Vogel-
arten (kodifizierte Fassung) (Amtsblatt der Europaischen Union 2010 L20/7)

Natura 2000-LVO M-V Landesverordnung tber die Natura 2000-Gebiete in Meck-
lenburg-Vorpommern v. 12. Juli 2011

Fachdienst Kommunalaufsicht

Die Kommunalaufsicht hat keine Bedenken oder Vorbehalte vorzubringen: X
Die Kommunalaufsicht nimmt wie folgt Stellung:

Zur finanziellen Auswirkung der Planung auf die Gemeinde kann keine Aussage ge-
troffen werden, da Kosten nicht angegeben wurden.

Vorstehende Stellungnahme gilt im Ubrigen unter der Voraussetzung, dass die
Stadt/Gemeinde ihre Einnahmemadglichkeiten vollstdndig ausschépft, um die mit der
Realisierung der Planung verbundenen Kosten weitestgehend zu refinanzieren. Hier-
zu zahlt sowohl die Erhebung von ErschlieBungsbeitragen nach dem BauGB bzw.
von Beitragen nach dem KAG als auch die Abwalzung anderer Folgekosten (z.B. fur
Ausgleichsmalinahmen, Aufforstung usw.) durch den Abschluss von Folgekostenver-
tragen.
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Fachdienst Bau und Gebdudemanagement

StralRenaufsichtsbehdrde
Entsprechend den vorliegenden Planunterlagen ergeht folgende Stellungnahme:

1. Fir die zu planenden Straf3en und Nebenanlagen sind die Ausbaubreiten,
Sicherheitsabstdnde, GrundmalRe fur Verkehrsrdume und lichte Raume
von Kraftfahrzeugen, Radfahrern und Ful3gangern, Flachen fur Kurven-
fahrten (Kurvenverbreiterungen) und Sichtweiten entsprechend RASt 06
einzuhalten. Maste der Stral3enbeleuchtung, Schaltschréanke usw. sind
aulRerhalb des Lichtraumprofils der StraRen und Nebenanlagen anzuord-
nen. Flachen fur Abstédnde zu Grundstiickseinfriedungen oder Einbauten
wie z.B. Stralienlampen neben den Fahrbahnen sind bei den offentlichen
Verkehrsflachen zusatzlich zu bertcksichtigen.

2. Besonderes Augenmerk ist auf die erforderlichen Fahrbahnbreiten in Ab-
hangigkeit vom prognostizierten Verkehrsaufkommen und den zu erwar-
tenden Begegnungsfallen zu legen. Eventueller Linienbusverkehr ist zu
bericksichtigen.

3. Die Anbindungen an die Landesstral3e L 03 sind mit dem zustandigen
Stral3enbaulasttrager abzustimmen.

Die Ausfuhrungsunterlagen fur die ErschlieBungsstraRen sind gemaR 8§ 10 StrWG-
MV der StraRenaufsichtsbehérde in 3-facher Ausfertigung zur Erteilung der Fachge-
nehmigung vorzulegen.

StralRenbaulasttrager
Zum o. a. B-Plan gibt es unsererseits keine Einwéande.
Es sind keine Stral3en und Anlagen in unserer Tragerschaft betroffen.

Abfallwirtschaftsbetrieb

Eine abschlieRende Beurteilung ist derzeit nicht méglich, da noch nicht ersichtlich ist,
welche der verschiedenen Planungsvarianten umgesetzt wird.

Es kdnnen daher zunachst nur Hinweise fur die weitere Planung gegeben werden,
um deren Beachtung fur die weitere Planung gebeten wird:
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1. In allen drei Varianten werden Erschlie3ungsstral3en dargestellt, die vom Teilbe-
reich 2 in den Teilbereich 3 minden. Dieser soll jedoch erst zu einem spéateren
Zeitpunkt realisiert werden, so dass diese Erschlieldungsstral3en augenscheinlich
zunéachst als Sackgassen bis zur Grenze zwischen den Teilbereichen errichtet
werden. Damit die Abfallentsorgung fir die angrenzenden Grundsticke sicher-
gestellt werden kann, missen hier geeignete Wendeanlagen nach der RASt 06
errichtet werden um ein Wenden der Abfallsammelfahrzeuge zu ermdglichen.

2. In allen 3 Varianten ist eine Stichstral3e in West-Ost-Verlauf geplant, die an der
Grenze des Teilbereichs 4 endet, eine Fortfuhrung in diesen Bereich hinein ist
nicht geplant. Eine Einfuhr in diesen Stichweg ist nicht erforderlich, sofern die
Abfallbehalter aus diesem Bereich an dem nach Norden (zum Teilbereich 3) fuh-
renden Abzweig bereitgestellt werden.

3. Die Variante 1 sieht am westlichen Rand eine Bebauung in 2. Reihe vor, die Er-
schlieBung erfolgt Uber entsprechende Stichstralen. Mangels geeigneter Wen-
deanlagen an diesen Stichstral3en ist eine Einfuhr durch die Abfallsammelfahr-
zeuge nicht mdglich. Ein Ruckwartsfahren in diese Stralen widerspricht den
UVV der zustandigen Berufsgenossenschaft, zudem beeintrachtigt es die Leich-
tigkeit und Schnelligkeit der Abfallentsorgung. Daher ist fur die in 2. Reihe gele-
genen Grundstiicke ein Behéltersammelplatz an der vorderen ErschlieBungs-
stral3e festzulegen. An diesem Sammelplatz sind die Abfallbehalter zur Leerung
bereitzustellen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Abfallbehalter keine Beein-
trachtigungen fur Verkehrsteilnehmer darstellen.

4. Die Varianten 1 - 3 sehen im Teilbereich 1 bis zu 4 groRere Wohnhauser in 2.
Reihe vor. Um bei einer Realisierung dieser Bebauung die Abfallentsorgung si-
cherstellen zu kdnnen, sind die Abfallbehélter an einer geeigneten Stelle (6ffent-
liche ErschlieBungsstral3e) zur Leerung bereitzustellen. Ein entsprechender Hin-
weis/ eine Stellplatzregelung ist fur diesen Bereich festzuhalten.

5. Die geplante Wendeanlage in den Varianten 2 und 3 muss den Anforderungen
an Strallen und Wege zur Befahrung durch 3 bis 4-achsige Abfallsammelfahr-
zeuge entsprechen.

6. Auf der L 03 (Klutzer Straf3e) sind an den Zufahrten zum Plangebiet und zur Au-
gust-Bebel-Stral3e zwei Kreisverkehre geplant. Diese sind so zu errichten, dass
eine Befahrung mit den eingesetzten Abfallsammelfahrzeugen problemlos még-
lich ist. Insbesondere ist ausreichend Platz fur die Fahrzeugiberstande einzu-
planen.

7. Derzeit werden im LK NWM Abfallsammelfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht
bis zu 35 t eingesetzt. Die Stral3en und Wege mussen entsprechend tragféahig
ausgebaut sein.
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8. Die Schleppkurven der eingesetzten Abfallsammelfahrzeuge sind bei der (Neu-)
Gestaltung der StraR3enflachen sowie deren Einmindungen zu bertcksichtigen.
Dies gilt auch bei der Gestaltung von Pflanzinseln 0.4. zur Verkehrsberuhigung.

9. Es wird eine lichte Durchfahrtshohe von mindestens 4,00 m zzgl. Sicherheitsab-
stand gefordert. Insbesondere Aste und StraRenlaternen dirfen nicht in das

Lichtraumprofil hineinragen.

10.Die StralR3en- und FulRgangerflachen sind so anzulegen, dass durch die Bereit-
stellung der Abfallbehalter keine Beeintrachtigungen sowohl fir den Straf3en- als

auch FuRgangerverkehr entstehen

Fachdienst Kataster und Vermessung

Im B-Planbereich befinden sich diverse Aufnahme- und Sicherungspunkte des Lage-
netzes. Auf den Erhalt der Lagenetzpunkte ist zu achten. Falls die Punkte von Bau-
maf3nahmen berihrt werden, sind sie durch geeignete Malinahmen zu sichern. Mit
den Grenzpunkten der Flurstiicksgrenzen muss gleichermal3en verfahren werden.

Bei Beschadigung oder Verlust der Punkte ist der Verursacher verpflichtet, sie auf
eigene Kosten durch einen Offentlich bestellten Vermessungsingenieur oder durch
das Kataster- und Vermessungsamt wieder herstellen zu lassen.

Hinweis: die Ubereinstimmung der Planungsunterlagen mit dem aktuellen Lie-

genschaftskataster wurde nicht gepruft.

Landkreis Nordwestmecklenburg Telefon 03841 3040 0

Kreissitz Wismar Fax 03841 3040 6599

Rostocker Straf3e 76 E-Mail info@nordwestmecklenburg.de
23970 Wismar Web  www.nordwestmecklenburg.de

Bank
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BIC
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3L |andkreis Nordwestmecklenburg
{ Der Landrat
.I. FD Bauordnung und Planung

Landkreis Nordwestmecklenburg * Postfach 1565 * 23958 Wismar
Amt Klatzer Winkel

Fur die Gemeinde Ostseebad Bolten-
hagen

Schlof3stralRe 1

23948 Klitz

Auskuntft erteilt Ihnen Frau Oldenburg
Zimmer 2.219 - Borzower Weg 3 - 23936 Grevesmilhlen

Telefon 03841 3040 6315 Fax 03841 3040 86315
E-Mail m.oldenburg@nordwestmecklenburg.de

Unsere Sprechzeiten
Di  09:00 - 12:00 Uhr - 13:00 - 16:00 Uhr
Do  09:00 - 12:00 Uhr - 13:00 - 18:00 Uhr

Unser Zeichen
Grevesmihlen, 04.09.2024

Bebauungsplan Nr. 38 Teil 1 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
hier: Stellungnahme der betroffenen Behtdrden des LK NWM auf Grund des
Anschreibens vom 17.07.2024, hier eingegangen am 17.07.2024

Sehr geehrte Frau Burda,

Grundlage der Stellungnahme bilden die Entwurfsunterlagen zur Aufstellung des

Bebauungsplans Nr.38 Teil 1 der

Gemeinde Ostseebad Boltenhagen mit

Planzeichnung im Maf3stab 1:1000, Planungsstand 16.05.2024 und die dazugehérige
Begriindung mit gleichem Bearbeitungsstand.

Die Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte in den nachfolgenden Fachdiensten
bzw. Fachgruppen und im Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises NWM:

FD Bauordnung und Planung
e Bauleitplanung
[}
e Vorbeugender Brandschutz
e Untere Denkmalschutzbehoérde
e Untere Bauaufsichtsbehdrde

FD Umwelt und Regionalentwicklung
Untere Wasserbehorde
e Untere Immissionsschutzbehorde

e Untere Abfall- und
Bodenschutzbehorde
e Untere Naturschutzbehorde

FD Kreisinfrastruktur
e StralRenaufsichtsbehtrde

FD Ordnung/Sicherheit und
Strallenverkehr

Landkreis Nordwestmecklenburg

Telefon 03841 3040 0
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e StralRenbaulasttrager e Untere Stral3enverkehrsbehdrde
FD Recht und Kommunalaufsicht FD Offentlicher Gesundheitsdienst
¢ Kommunalaufsicht

FD Kataster und Vermessung

Die AuRerungen und Hinweise sind diesem Schreiben als Anlage beigefiigt, die in der
weiteren Bearbeitung zu beachten sind.

Mit freundlichen GrifRen
Im Auftrag

Gez. Oldenburg
SB Bauleitplanung
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Anlage
FD Bauordnung und Planung

Bauleitplanung

Nach Prifung der vorliegenden Entwurfsunterlagen wird gemaf § 4 Abs. 2 BauGB auf
nachfolgende bauplanungsrechtliche Belange hingewiesen, die in der weiteren
Planbearbeitung der Gemeindevertretung zu beachten sind:

|. Allgemeines

Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen mdchte mit der vorliegenden Planung den
Ortseingangsbereich insgesamt attraktiver gestalten und zusatzlich Moglichkeiten fur
die Wohnbebauung fir die einheimische Bevdlkerung und fur Mitarbeiterwohnungen
fur ortsansassige Betriebe schaffen. Die Zielsetzungen sind sinnvoll und durchaus
erstrebenswert, allerdings geben die Festsetzungen der Planung dies nicht her. Auch
in der Begrindung werden keine Mal3nahmen genannt, die dazu fihren sollen, dass
die Grundstiicke zu ,erschwinglichen® Preisen fir die eigene Bevolkerung angeboten
werden kdnnen.

Die Gemeinde hat hier die Mdglichkeit Festsetzungen nach 8 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB

fur das Plangebiet oder Teilbereiche hiervon zu treffen.

.Die Wohngebaude missen mit Mitteln der sozialen Wohnraumfoérderung geférdert werden kénnen.
Dies bedeutet, dass die Wohngebaude in baulicher Hinsicht (insbesondere nach Gréf3e und Zuschnitt
der Wohnungen) die Voraussetzungen erfullen, die nach den einschlagigen landesrechtlichen
Vorschriften tber die soziale Wohnraumforderung verlangt werden. [...] Die Festsetzung kann sich auch
auf die teilweise Errichtung von Wohngebauden beziehen. Dabei ist es moglich, bestimmte Gebé&ude
zu bezeichnen oder einen Anteil der Wohngebaude oder Wohnungen an der Gesamtzahl der
Wohnungen prozentual anzugeben, fur die die Festsetzung nach Nr. 7 gelten soll.

Ob und inwieweit Festsetzungen nach Nr. 7 in Betracht kommen, beurteilt sich nach den Grundsatzen
der Bauleitplanung, insbesondere nach § 1 Abs. 3 Satz1, Abs. 6 Nr. 2 (Wohnbedurfnisse der
Bevolkerung, Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevolkerung, Anforderung Kosten sparenden
Bauens) und § 1 Abs. 7 (Abwagungsgebot). Mit Ricksicht auf die Gesichtspunkte der Durchfihrbarkeit
der Planung (vgl. — 8§ 1 Rn. 213f.) kann ggf. bei Festsetzungen nach Nr. 7 auch von Bedeutung sein,
ob und inwieweit eine soziale Wohnraumférderung in Betracht kommt. Dabei kann weiter von
Bedeutung sein, inwieweit die Bereitstellung von Férdermitteln vorgesehen oder in Zukunft zu erwarten
ist. [...] Rechtsfolge einer Festsetzung nach Nr. 7 ist, dass nur Wohngeb&ude errichtet werden dirfen,
die die Anforderungen der entsprechend gebaudebezogenen Foérdervoraussetzungen erftllen. Nr. 7
umfasst nicht die Verpflichtung des Grundstiickseigentiimers, Mittel der sozialen Wohnraumférderung
in Anspruch zu nehmen, auch nicht, ein Angebot auf Forderung durch die fir die soziale
Wohnraumfdrderung zustandige Stelle anzunehmen. Wohngebaude, die auf Flachen errichtet werden,
fur die Festsetzungen nach Nr.7 getroffen sind, unterliegen den Bindungen nach dem
Wohnraumférderungsrecht (insbesondere an die sog. Belegungs- und Mietpreisbindungen) nur, wenn
Fordermittel der sozialen Wohnraumférderung in Anspruch genommen werden. Auch aus
stadtebaulichen Vertragen iSd § 11, ggf. kombiniert mit Vereinbarungen oder Zusagen (ber eine soziale
Wohnraumférderung, konnen sich Verpflichtungen der Grundstiickseigentumer und ggf. anderer
Beteiligter ergeben, auf den nach Nr. 7 festgesetzten Flachen Wohngebéaude zu errichten, die mit
Mitteln der sozialen Wohnraumférderung errichtet werden. Da Festsetzungen nach Nr. 7 nicht zur
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https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauGB&p=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauGB&p=1&x=3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauGB&p=1&x=6
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauGB&p=1&x=6&n=2
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauGB&p=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauGB&p=1&x=7
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=400&w=ErZiBiKoBauGB&g=BauGB&p=1&rn=213
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauGB&p=11

sozialen Wohnraumférderung verpflichten, hindern sie auch nicht stadtebauliche Vertrage mit
Vereinbarungen Uber die Nutzung der Wohngebaude durch Personen der Zielgruppe der sozialen
Wohnraumférderung unabhangig von einer solchen Férderung.” (Ernst/Zinkahn/Bielenberg/
Krautzberger/Sofker BauGB & 9 Rn. 76-79).

Die Absichten der Gemeinde kénnten damit jedoch zumindest verdeutlicht werden. In
der Begrindung wird lediglich kurz genannt, dass Leitlinien fur die Vergabe
vergunstigter und nicht vergunstigter Wohnbauflachen beschlossen wurden. Néhere
Erlauterungen fehlen.

Der Bebauungsplan entwickelt sich nach aktuellem Stand nicht aus dem wirksamen
Flachennutzungsplan der Gemeinde. Der wirksame Flachennutzungsplan weist fur
den Vorhabenbereich teilweise Allgemeine Wohngebiete aus, diese werden durch ein
Sonstiges Sondergebiet im Westen und grof3flachige Grinflachen mit der
Zweckbestimmung ,Parkanlage” erganzt.

Die Gemeinde plant die 9. Anderung des F-Planes im Parallelverfahren. Bisher sind
dem Landkreis Nordwestmecklenburg keine verbindlichen Planungen dazu bekannt.
Der Bebauungsplan liegt jedoch bereits im Entwurf vor. Hierzu weise ich auf folgenden

Sachverhalt hin:

,Das Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 Satz 2 ist somit nur zulassig, wenn nach dem Stand der
Planungsarbeiten anzunehmen ist, dass der Bebauungsplan aus den kinftigen Darstellungen des
Flachennutzungsplans entwickelt sein wird. Das bedeutet zum einen, dass in dem
Flachennutzungsplanentwurf fir den Bereich, fir den der Bebauungsplan aufgestellt wird,
Darstellungen vorgesehen sein missen, die, ware der Flachennutzungsplan bereits wirksam, im Sinne
des Entwicklungsgebotes des § 8 Abs. 2 Satz 1 Grundlage fiur die Festsetzungen des
Bebauungsplans sein kdnnen. Ferner muss der Flachennutzungsplanentwurf zu dem Zeitpunkt, zu
dem der Bebauungsplan zur Genehmigung vorgelegt und bekanntgemacht wird, jedenfalls in
materieller Hinsicht das Stadium der ,,Planreife” iSv § 33 erreicht haben (vgl. VGH Minchen Urt. v.
11.11. 1998 —26 N 97.3182, — vor Rn. 1; Philipp in Berliner Komm. zum BauGB, § 8 Rn. 18;
weitergehend auch formelle Planreife fordernd Schrodter BauGB § 8 Rn. 13 unter Bezug auf Peine JZ
1987, 849). Der Verfahrensstand muss fur den rdumlichen Bereich, fir den der Bebauungsplan
aufgestellt wird, erreicht sein (Teilplanreife) und darf durch Anderung in anderen raumlichen Bereichen
nicht mehr in Frage gestellt werden kdnnen (vgl. zu § 33 Abs. 1 Nr. 2; Philipp, Berl. Komm. zum BauGB
§ 8 Rn. 18; Gierke in Kohlhammer Komm. zum BauGB 8§ 8 Rn. 112).“ (Ernst/Zinkahn/Bielenberg/
Krautzberger/Runkel BauGB § 8 Rn. 45-51)

Il. Verfahrensvermerke, Rechtsgrundlagen, Pradambel

Der Aufstellungsbeschluss fur den Bebauungsplan Nr. 38 wurde am 15./16. Juni 2013
ortsuiblich bekannt gemacht. Der Vorentwurf der Planung lag in der Zeit vom
14.08.2018 bis zum 14.09.2018 offentlich aus. Die Gemeinde hatte sich zu diesem
Zeitpunkt entschieden, die neuen Rechtsgrundlagen nach der BauGB-Novelle 2017
anzuwenden. Dies ist insoweit auch fur den Entwurf der Planung mdglich, allerdings
sind diese Rechtsgrundlagen dann auch vollumféanglich anzuwenden. Die Beteiligung
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https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauGB&p=8
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https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauGB&p=33
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=200&ge=VGHMUENCHEN&az=26N973182&d=1998-11-11
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=400&w=ErZiBiKoBauGB&g=BauGB&p=8&rn=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=400&w=SchrKoBauGB&g=BAUGB&p=8&rn=13
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=JZ&b=1987&s=849
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauGB&p=33
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauGB&p=33&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauGB&p=33&x=1&n=2

mit dem Entwurf ist entsprechend der jetzt aktuellen BauGB-Anderung nach dem
07.07.2023 erfolgt. Hierbei handelt es sich zwar nicht um einen Verfahrensfehler,
allerdings weise ich darauf hin, dass die Rechtsgrundlagen einheitlich angewendet
werden sollten.

Die Gemeinde sollte zudem prufen, ob die Hauptsatzung bereits den neuen
Regelungen zur Offentlichkeitsbeteiligung entspricht.

Des Weiteren weise ich darauf hin, dass die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
Bekanntmachungen nicht mehr im Amtsblatt vertffentlicht. Die entsprechenden
Verfahrensvermerke sind anzupassen.

Ill. Planerische Festsetzungen
Planzeichnung:

Nutzungsschablone: Die Angabe der zuldssigen Zahl der Vollgeschosse zzgl. eines
Dachgeschosses ist missverstandlich. Sollen die zwei Vollgeschosse in den WA 1-
Gebieten auch ein zusatzliches Dachgeschoss erhalten? Eine einheitliche Benennung
ware besser verstandlich.

Sollen die festgesetzten Griunflachen mit der Zweckbestimmung Parkanlage wirklich
als private Grunflachen festgesetzt werden? Wer soll sich um die Entwicklung und
Pflege der Flachen kimmern? Werden diese anteilig an die kiinftigen Eigentimer
verauf3ert? Aufgrund der GrolRe der Flache sollte die Gemeinde sich ggf. dafiur
entscheiden diese als Offentliche Flachen festzusetzen wund ggf. fur
AusgleichsmalRnahmen zu nutzen.

Zudem sind die textlichen Ergédnzungen in der Planzeichnung als verbindliche
Festsetzungen zu formulieren, da die Umsetzung der MalRBhahmen andernfalls nicht
gewabhrleistet werden kann.

Welche Nutzung soll die Flache fur Nebenanlagen im Suden des WA 1.1 mit dem
Kurzel ,GSt* erhalten? Das Symbol ist in die Planzeichenerklarung aufzunehmen.

Im Osten des Geltungsbereiches wird ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht dargestellt,
die Flache ist jedoch nicht vollstdndig. Zudem wird nicht angegeben zu wessen
Gunsten die Festsetzung erfolgt.

Ich empfehle zudem, die Festsetzung der StralRenverkehrsflache (Kreisel) zu priufen.

Sofern dieser kinftig die Erweiterungsflache erschlieBen soll, sollten dem keine
Baugebietsflachen oder Anpflanzgebote entgegenstehen.
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Ist an der Einfahrt zum Plangebiet ein Kreisverkehr vorgesehen? Sofern bereits
Stral3enplanungen vorliegen, sollten diese zur besseren Verdeutlichung in die
Planzeichnung eingefiigt werden?
Stral3enquerschnitte: Der in Aussicht genommene StralRenquerschnitt fur die
Planstral3en A und B ist zu prifen.

Planzeichenerklarung:

Fur die Baume mit Anpflanzgebot wird in der Planzeichenerklarung eine laufende
Nummerierung angegeben. Diese ist ggf. in die Planzeichnung aufzunehmen.

Die Unterscheidung der Grunténe fir Baume mit Erhaltungsgebot ist in der
Planzeichnung nicht vorhanden. Gleiches gilt fir kunftig entfallende Baume. Dies ist
entsprechend zu tberarbeiten.

Ebenso ist derzeit kein Hydrant in der Planzeichnung vorhanden. GemaR § 2 Abs. 4
PlanzVO sollen die verwendeten Planzeichen im Bauleitplan erklart werden.

Text - Teil B:

Zu 1.1: Hier musste vom Grundsatz erst einmal darauf abgestellt werden, dass nur
das Dauerwohnen (erlautern was darunter zu verstehen ist) zulassig ist und damit
Nebenwohnungen nicht vereinbar waren.

Die besonderen stadtebaulichen Grinde fir diese Einschrankung sind darzulegen.

Erforderlich ist das Vorliegen von stadtebaulichen Griinden, die speziell die Modifizierung der
Zulassigkeit von Anlagen, also die noch feinere Differenzierung, als dies insbesondere nach § 1 Abs. 5
zu verlangen ist, rechtfertigen (BVerwG Urt. v. 22.5.1987 — 4 C 77.84 zu dieser Entscheidung ausfihrlich
— Rn. 92; Beschl. v. 3.5.1993 — 4 BN 13.93; Beschl. v. 25.2.1997 — 4 NB 30.96; Beschl. v. 10.11.2004
— 4 BN 33.04; Beschl. v. 30.1.2006 — 4 BN 55.05; Beschl. v. 4.9.2008 — 4 BN 9.08; Urt. v. 26.3.2009 —
4 C 21.07, s. Vor 88 1-15). Damit wird berlicksichtigt, dass allgemein die Modifizierung der Zulassigkeit
von Nutzungen als Abweichung vom Grundsatz der nach den Baugebietsvorschriften typisiert
festgelegten Zulassigkeitsregeln stadtebauliche Grunde erfordert und dass dies in gewisser Weise
gesteigert zu verlangen ist, wenn noch weiter von der Typisierung entfernt auch bestimmte bauliche
und sonstige Anlagen Gegenstand modifizierender Festsetzungen sein sollen. Daraus folgt, dass mit
dem Erfordernis ,wenn besondere stadtebauliche Grinde dies rechtfertigen® nicht besonders
gewichtige, sondern die auf 8 1 Abs. 9 gestitzte Feindifferenzierung rechtfertigende Griinde verlangt
werden (stéandige Rechtspr., zB BVerwG Urt. v. 29.1.2009 — 4 C 16.07; Urt. v. 27.3.2013 — 4 CN 7.11,
s. Vor §8 1-15).

(Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger/Sofker, 151. EL August 2023, BauNVO § 1 Rn. 104)

Die vorliegende Begrindung genugt diesen Anforderungen nicht. Insbesondere da es
sich hier um einen Tourismusschwerpunktraum handelt, der das gesamte
Gemeindegebiet umfasst.
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Da das Bauordnungsrecht nicht zwischen Dauerwohnen und Zweitwohnen
unterscheidet ist unter Hinweise mit aufzunehmen, dass es sich bei der Umwandlung
von einer Dauerwohnung zu einer Zweitwohnung auf Grund der planungsrechtlichen
Festsetzung im Bebauungsplan um eine Nutzungsanderung handelt. Sofern derartige
Nutzungsanderungen nunmehr nach Rechtskraft des Bebauungsplanes vorgesehen
sind, ist dafur ein Antrag auf Nutzungsanderung zu stellen.

Zudem ist das Melderecht unabhangig vom Bauordnungs- und Planungsrecht. Die
Gemeinde ist daher gut beraten hier einen abgestimmten Ablaufplan im Umgang mit
Anmeldungen von Zeitwohnsitzen auszuarbeiten.

Zu 2.1.2: Die Uberschreitung des Orientierungswertes von 0,4 ist zu begrinden.

Zu 2.3.1: Die Festsetzung ist nicht unmissverstandlich und zweifelsfrei. Insbesondere
in Bezug auf die Hinterliegergrundstiicke ergibt sich hier keine eindeutige
Bemessungsgrundlage.

Zu 6.2/6.3: Die Festsetzungen wiederholen sich teilweise und sind entsprechend zu
Uberarbeiten.

Zu 8.: Sind Zufahrten mit einer Breite von maximal 3,50 m ausreichend? Wie sieht es
mit ggf. zusatzlichen Zuwegungen aus?

Zu 9.: Wie ist die Festsetzung mit der textlichen Festsetzung Nr. 15 vereinbar? Dies
ist zu prufen. Sind Aufschittungen und Abgrabungen in gréerem Umfang notwendig,
um sich dem kinftigen Stralenniveau anzupassen? Ggf. sind dann auch in der
Planzeichnung Bereiche fur Abgrabungen und Aufschittungen festzusetzen.

Zu II.1: Die Festsetzungen zur auf3eren Gestaltung baulicher Anlagen sollten als
Bestandteil des Bebauungsplanes in die Planung aufgenommen werden. Dies
erleichtert nicht nur die Verstandlichkeit der Planung, sondern sorgt ebenfalls dafur,
dass die Baugebiete dem Planungswillen der Gemeinde entsprechen.

Zu 11.5: Ich weise darauf hin, dass die gewahlte GroRe fir Werbeanlagen flr
Mehrfamilienhduser ggf. passend, fur Einfamilienhauser jedoch sehr grol3 erscheint.
Ggf. sollte Uber eine Unterscheidung der Baugebiete nachgedacht werden.

IV. Begrindung
In der Begriindung sind die gegebenen Hinweise und Erganzungen einzustellen.
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Zu 1.1: Wieso sollen die Ausgleichsflachen auf3erhalb des Gemeindegebietes
vorgesehen werden? Es stehen im Plangebiet grof3e Griunflachen zur Verfigung.
Ebenso wurde der Geltungsbereich zugunsten von kinftig eher kleineren
Landwirtschaftsflachen verkleinert. Zumindest in Teilen wére ein Ausgleich innerhalb
des Gebietes auch in Hinsicht auf Grinmafinahmen zur Klimaanpassung
winschenswert.

Zu 3.: Eine reine Aufzahlung der Programmpunkte des LEP M-V und RREP WM sind
fur die Begrindung eines Bebauungsplanes nicht ausreichend. Viel mehr ist von
Bedeutung, wie den Programmpunkten mit der konkreten Planung entsprochen
werden kann.

Zu 5.3: Ich weise erneut darauf hin, dass diese Zielesetzung, typische Gebauden mit
Steildachern zu errichten, nur durch die Festsetzung von Ortlichen Bauvorschriften
gewahrleistet werden kann.

Zu 6.: Zu welchem Zeitpunkt soll die Begriindung der Planfestsetzungen erganzt
werden? Es liegt bereits der Entwurf der Planung vor. In der Begriindung soll die
Planung aussagekréftig erlautert werden, z.B. als Auslegungshilfe von Festsetzungen.
Eine bloRe Wiederholung der textlichen Festsetzungen ist daher nicht ausreichend.
Viel mehr sind diese im Einzelnen zu erkléaren, sodass deutlich wird, welche Funktion
die Festsetzungen zur Umsetzung der Planung verfolgt.

Zu 10.2.2: Sofern Erganzungen oder erhebliche Anderungen der Festsetzung
notwendig werden, ist eine erneute Veroffentlichung der Planung und Beteiligung
erforderlich.

Zu 10.3: Wo im Gebiet soll die zweite Loschwasserzisterne angeordnet werden?

Ich weise darauf hin, dass die Begriindung trotz der bisherigen Umfangs, nicht alle

wesentlichen Punkte umfasst. Insbesondere die Begriindung der Festsetzungen und
damit die Umsetzung der stadtebaulichen Ziele der Gemeinde fehlt in Ganze.
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Vorbeugender Brandschutz

Brandschutz — Grundsétzliches

Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu &ndern und instand zu halten,
dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch
(Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen

und Tieren sowie wirksame Léscharbeiten moglich sind. (§ 14 LBauO M-V)

Erreichbarkeit bebaubarer Flachen

Insofern Teile geplanter (zulassiger) Gebaude mehr als 50 m von einer mit Fahrzeugen
der Feuerwehr befahrbaren offentlichen Verkehrsflache entfernt liegen, sind zur
Sicherstellung des Feuerwehreinsatzes gemal 8§ 5 Abs. 1 Satz 4 LBauO M-V
Zufahrten zu den vor oder hinter den Gebauden gelegenen Grundstticksteilen und
eventuellen Bewegungsflachen herzustellen.

Zufahrten und Bewegungsflachen sowie ggf. Aufstellflachen sind entsprechend der
,Richtlinie Uber Flachen der Feuerwehr” i.d.F. August 2006 zu bemessen und zu
befestigen. Am Ende von Feuerwehrzufahrten muss eine fir Fahrzeuge der
Feuerwehr ausreichend bemessene Wendeflache zur Verfigung stehen.

Die Flachen der Feuerwehr sind entsprechend der Anlage zu o.g. Richtlinie zu
kennzeichnen und mussen eine jederzeit deutliche Randbegrenzung haben.

Loschwasserversorgung

Gemal § 2 Abs. 1 Pkt. 4 BrSchG (i.d.F. der Bekanntmachung vom 21. Dezember
2015) hat die Gemeinde die L&schwasserversorgung sicherzustellen. Stellt die
Bauaufsichtsbehérde auf der Grundlage einer Stellungnahme der zustandigen
Brandschutzdienststelle fest, dass im Einzelfall wegen einer erhghten
Brandgefahrdung eine Ldschwasserversorgung erforderlich ist, hat hierfur der
Eigentimer, Besitzer oder Nutzungsberechtigte Sorge zu tragen.

Eine wesentliche Planungsgrundlage zur Bemessung eines angemessenen
Grundschutzes stellt derzeit das DVGW-Arbeitsblatt W405 in der Fassung Februar
2008 i.V.m. dem Arbeitsblatt W405-B1 in der Fassung Februar 2015 dar.

Nach den jeweils oOrtlichen Verhéltnissen, insbesondere der Typik des Baugebietes,

der zulassigen Art und des zulassigen MalRes der baulichen Nutzung, der
Siedlungsstruktur und der Bauweise, sind die anzusetzenden Ldschwassermengen
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anhand der im Arbeitsblatt W405 angegebenen Richtwerte zu ermitteln, wobei ein
nicht ausgeschlossenes, erhohtes Sach- und Personenrisiko hierbei zu
bertcksichtigen ist.

Allgemein qilt, dass der uber den Grundschutz hinausgehende, objektbezogene
Loschwasserbedarf, mit einem erhdohten Brand- und Personenrisiko durch
Schadenfeuer, nicht durch die Gemeinde getragen werden muss.

Ermoglicht die Gemeinde jedoch dber ihre Bauleitplanung die Errichtung von
Gebauden mit erhohtem Léschwasserbedarf, so hat grundsatzlich sie — von
atypischen Ausnahmefallen abgesehen — auch fir dessen Sicherstellung Sorge zu
tragen. (s. Beschluss des OVG Berlin-Brandenburg vom 28 Mai 2008)

Kann keine ausreichende Ldschwasserversorgung Uber das Trinkwasserrohrnetz
nachgewiesen werden, muss die gesamte Loschwassermenge fur den Grundbedarf in
dem jeweiligen Loschbereich (300 m Umkreis um das Bauobjekt) bereitgestellt werden
durch:

e LOschwasserteiche nach DIN 14210 oder natirliche Gewasser mit nachhaltig
gesichertem Wasservolumen (u.a. mit frostfreien Ansaugstellen, wie
Loschwassersauganschluss nach DIN 14244 sowie Zufahrten mit
Aufstellflachen fur Fahrzeuge der Feuerwehr)

e Loschwasserbrunnen nach DIN 14220

e Loschwasserbehalter (Zisternen) nach DIN 14230 unter- oder oberirdisch

Bei der Entfernung zur Loéschwasserentnahmestelle muss die praktische
Erreichbarkeit durch die Feuerwehr realistisch sein. Die praktisch nutzbare
Wegstrecke zum Aufbau einer Wasserversorgung durch die Feuerwehr, darf nicht
wesentlich héher als die linear gemessene Entfernung sein.

Bei einer Léschwasserversorgung uber Hydranten sollten Abstdnde vom Bauobjekt
zum néchstliegenden Hydranten in Abhangigkeit der Dichte der Bebauung in
Anlehnung an die bezlglichen Vorgaben im Abschnitt 16.6.2 DVGW-Arbeitsblatt
W400-1 gewahlt werden.

Richtwerte:

o offene Wohngebiete 140 m

e geschlossene Wohngebiete 120 m

o Geschaftsstral3en 100 m
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Untereinander sollten die Hydranten nicht mehr als 150 m auseinander stehen.

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die zuvor aufgeflihrten Angaben
keinen Anspruch auf Vollstandigkeit erheben.

Sie gelten als grundlegende Ansatze bei der Planung eines Bebauungsgebietes —
stellen aber fur sich, keinen Nachweis der Loschwasserversorgung im konkreten
Bebauungsplan dar.

Dieser ist durch den Planer, ggf. auch unter Hinzuziehung eines Fachplaners, zu
erstellen.

Untere Denkmalschutzbehdrde

auf Basis der eingereichten Unterlagen ist im 0.g. B-Plan, Stand 16.05.2024 Textteil
B - lll.1. Bodendenkmale und Begrindung - 12.1 Bodendenkmale folgendes zu
erganzen:

Nach gegenwartigem Kenntnisstand befindet sich im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes ein Bodendenkmal.
Das Bodendenkmal "Wichmannsdorf, Fpl. 2" befindet sich in der Gemarkung
Wichmannsdorf, Flur 1, Flurstiick 15/2.

Alle Mainahmen an Denkmalen sind genehmigungspflichtig gemaf § 7 Abs. 1 Nr.
1 und 2 des Denkmalschutzgesetzes — DSchG M-V in der aktuell geltenden
Fassung. Eine denkmalrechtliche Genehmigung bzw. andere Genehmigungen
kénnen nur auf Antrag und nach Anhdrung bzw. im Einvernehmen gemaf 8 7 Abs.
6 DSchG M-V mit der Landesfachbehtérde (Landesamt fur Kultur und
Denkmalpflege —LAKD M-V Abtlg. Landesarch&ologie) erteilt werden.

Wer wéhrend der Baumalinahmen Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von
Sachen (Funde) entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung
gemald 8 2 Abs. 1 des DSchG M-V ein offentliches Interesse besteht, hat dies
unverzuglich anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht fir den Entdecker, den Leiter der
Arbeiten, den Grundeigentimer, zufalligen Zeugen, die den Wert des
Gegenstandes erkennen.

Die Anzeige hat gegenuber der unteren Denkmalschutzbehoérde zu erfolgen. Sie
leitet die Anzeige unverziglich an die Denkmalfachbehérde weiter.
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Der Fund und die Fundstelle sind in unverdndertem Zustand zu erhalten. Die
Verpflichtung erlischt funf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher
Anzeige spatestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehdrde kann
die Frist im Rahmen des Zumutbaren verlangern, wenn die sachgerechte
Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert - vgl. 8 11 Abs. 1, 2,
3 DSchG M-V.

Untere Bauaufsichtsbehoérde
Keine Stellungnahme abgegeben.

FD Umwelt und Regionalentwicklung

Untere Wasserbehorde
Wird nachgereicht.

Untere Immissionsschutzbehorde

Untere Immissionsschutzbehorde: Herr Faasch

Die Stellungnahme weist auf erhebliche entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung kaum tberwindbar sind.

Die Stellungnahme weist auf entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung beriicksichtigt werden mussen.

Die Stellungnahme weist auf keine entgegenstehenden Belange hin.

Seitens der Unteren Immissionsschutzbehérde bestehen erhebliche Bedenken
gegenuber dem Entwurf der Satzung Uber den Bebauungsplan Nr. 38 der Gemeinde
Ostseebad Boltenhagen mit Planungsstand vom 16.05.2024, da durch die Planung ein
immissionsschutzrechtlicher Konflikt im Hinblick auf den auf die geplante
Wohnbebauung einwirkenden Verkehrslarm geschaffen wird.

Im Hinblick auf den Immissionsschutz wirken auf das Plangebiet relevante
Gerduschimmissionen bedingt durch den Stral3enverkehr auf der Klutzer Stral3e (L0O3)
und den angrenzenden Nebenstralen ein. Hierzu liegt die Schalltechnische
Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 38 der Gemeinde
Boltenhagen der TUV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG mit Stand vom
08.09.2023 vor.

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass bezogen auf den StralRenverkehrslarm
in der maf3geblichen Variante V2a Beurteilungspegel von bis zu 62 dB(A) tags und bis
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zu 53 dB(A) an den sudostlichen Fassaden der ersten Baureihe auftreten konnen. Die
prognostizierten Beurteilungspegel liegen tags um bis zu 7 dB(A) und nachts um bis
zu 8 dB(A) Uber den Orientierungswerten der DIN 18005 Beiblatt 1 und um bis zu
3 dB(A) tags und bis zu 4 dB(A) nachts uUber den Immissionsgrenzwerten der 16.
BImSchV.

Entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 1 Baugesetzbuch sind bei der Aufstellung der
Bauleitplane insbesondere die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und
Arbeitsverhaltnisse zu berucksichtigen. Diese sind regelmalRig nicht mehr gegeben,
wenn die Schwelle einer ,nicht mehr hinzunehmenden Belastigung“ Gberschritten ist.
Diese Schwelle bilden die Immissionsgrenzwerte der 16. Verordnung zur
Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (16. BImSchV). In einer
Zusammenfassung der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages (WD
7 — 3000-021/16) aus dem Jahr 2016 zum ,Sachstand Verkehrslarmschutz an
Bestandsstrallen® heil3t es dazu im Abschnitt 3.2: ,Denn durch die in der 16. BImSchV
normierten Grenzwerte kommt ganz alleine die Wertung des Normgebers zum
Ausdruck, von welcher Schwelle an eine nicht mehr hinzunehmende Belastigung
anzunehmen ist.....“ In Bezug genommen wird hierbei ein Urteil des Bayerischen
Verwaltungsgerichtshofes vom 21. Méarz 2012 (11 B 10.1657).

Weiter wird ausgefuhrt: ,...Eine Unterschreitung der Immissionsgrenzwerte der
16. BImSchV ist damit ein Indiz dafir, dass die Larmbelastung die
Zumutbarkeitsschwelle nicht erreicht.”

Die 16. BImSchV sieht im 8§ 2 fir Reine und Allgemeine Wohngebiete sowie fir
Kleinsiedlungsgebiete Immissionsgrenzwerte in Héhe von 59 dB(A) tags und 49 dB(A)
nachts vor.

Die genannten Immissionsgrenzwerte werden an der geplanten Wohnbebauung um
bis zu 4 dB(A) Uberschritten.

Der geplante aktive Schallschutz mit einer Hohe von 3 m ist gemaf? Schallgutachten
fur den Schutz der AulRenwohnflachen in Hohe des Erdgeschosses ausgelegt. Welche
Pegelminderungen im ersten und 2zweiten Obergeschoss durch die
LarmschutzmaBnahme erreicht werden kénnen, lasst sich den vorliegenden
Unterlagen nicht entnehmen. (GemaR Anhang 4 der schalltechnischen Untersuchung
ist eine relevante Pegelsenkung schon im ersten Obergeschoss durch die geplante
Larmschutzwand nicht mehr erkennbar.) Ob ein Schutz aller Stockwerke durch eine
Larmschutzwand mit groReren Hohen mdglich ware, scheint nicht geprift worden zu
sein. Variantenberechnungen sind nicht dargestellt.
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Damit kann fur die oberen zwei Geschosse nicht mehr vom Vorliegen gesunder Wohn-
und Arbeitsverhaltnisse ausgegangen werden. Stadtebauliche Grinde, die solch ein
Zuruckstellen der immissionsschutzrechtlichen Belange begriinden kénnten, werden
weder im Schallgutachten noch in der Begriindung genannt.

Somit entsteht mit der vorliegenden Planung ein immissionsschutzrechtlicher Konflikt.

Eine im Rahmen einer Abwéagung erforderliche Untersuchung von
Planungsalternativen (niedrigere Gebaude in der ersten Baureihe, andere
Gebaudeanordnungen) oder die Prifung weiterer Varianten aktiven Schallschutzes
liegen nicht vor. Damit fehlt die Grundlage fur eine sachgerechte Abwagung
immissionsschutzrechtlicher Belange durch die Gemeinde. Fur einen Bebauungsplan
ohne ausreichende Untersuchung der der Abwéagung zugrunde liegenden
Immissionssituation unter Bertcksichtigung und Prifung samtlicher moglicher aktiver
Schallschutzmaf3nahmen (Hohe der Abschirmung, andere aktive
SchallschutzmalRnahmen) kann nach standiger Rechtsprechung erwartet werden,
dass dieser im Falle einer Normenkontrolle fur unwirksam erklért werden muss.

Das Abstellen auf die Festsetzung passiven Schallschutzes nach DIN 4109 in der
jeweils gultigen Fassung ist nach aktueller Rechtsprechung nicht ausreichend im
Sinne der Anforderungen des § 1 Baugesetzbuch.

Bei den oben aufgefuhrten Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV handelt es sich
um Aul3enpegel.

Im weiteren Verfahren ist eine umfassende Auseinandersetzung mit der vorliegenden
immissionsschutzrechtlichen Problematik unter Berilicksichtigung der gesamten
Bandbreite mdglicher aktiver SchallschutzmalRnahmen, wie beispielsweise héhere
Larmschutzwande, geanderte Gebaudestellungen, larmabgewandte
Raumorientierungen oder dem Einsatz von Loggien, Vorhangfassaden oder
Prallscheiben nach dem Munchener Schallschutzbaukasten zwingend erforderlich.

Als Ziel sollte nicht nur die Unterschreitung der Schwelle zur schéadlichen
Umwelteinwirkung durch Verkehrslarm in Form der Immissionsgrenzwerte der 16.
BImSchV, sondern eine Unterschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 im
gesamten Plangebiet angestrebt werden.
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Untere Abfall- und Bodenschutzbehdrde

Untere Abfallbehdrde: Herr Scholz

Die Stellungnahme weist auf erhebliche entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung kaum tberwindbar sind.

Die Stellungnahme  weist  auf entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung berticksichtigt werden missen.

Die Stellungnahme weist auf keine entgegenstehenden Belange hin.

Abfallrechtliche Belange sind nicht erheblich betroffen.

Untere Bodenschutzbehdrde: Herr Scholz

Die Stellungnahme weist auf erhebliche entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung kaum tberwindbar sind.

Die Stellungnahme  weist  auf entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung berticksichtigt werden mussen.

Die Stellungnahme weist auf keine entgegenstehenden Belange hin.

Durch die Planung wird bislang landwirtschaftlich genutzte Flache mit z.T. deutlich
Uber 50 Bodenpunkten in bauliche Nutzung tberfihrt.

Diese hochwertigen, besonders schitzenswerten Boden rechtfertigen besonders, die
unvermeidlichen Eingriffe in den Boden zu minimieren und die natirlichen
Bodenfunktionen zu bewahren, wo dies moglich ist.

Als Eingriffe in den Boden zeichnen sich ab

- Versiegelung durch Fahr-, Geh,- Parkplatzflachen, Geb&aude und Terrassen

- Errichtung von Larmschutzwaéllen

- Niederbringen von Leitungstrassen und Erdwarmesonden (Kaltwarmenetz)

Zur Minimierung eignet sich eine bodenkundliche Baubegleitung nach DIN 19639, die
aus einem Bodenschutzkonzept und der darauf ful3enden Bautberwachung besteht.
Das Bodenschutzkonzept kann alle 0.g. Aspekte aufgreifen.

Die Au3enanlagen der Baugrundsttick sollten nach Abschluss der Bauarbeiten mit den
zwischengelagerten Originalb6den angefillt werden.

Uberschiissige Oberboden sollten im Plangebiet verbleiben.
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Es wird angeregt, in den Textteil B folgende Festsetzung aufzunehmen:

Berticksichtigung der Belange von Natur und Landschaft (8 9 Abs. 1 Nr. 20
BauGB)

Zur Vermeidung, Minimierung und zum Schutz der Belange von Natur und Landschatft
werden folgende Festsetzungen getroffen:

Der Erschlielungstrager hat frihzeitig ein Bodenschutzkonzept gemafld DIN 19639
,Bodenschutz bei der Planung und Durchfihrung von Bauvorhaben® zu erstellen und
mit dem Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg als unterer
Bodenschutzbehdrde abzustimmen. Fir die Erstellung des Bodenschutzkonzeptes ist
eine erfahrene Bodenkundliche Baubegleitung an der Planung der bodenbezogenen
Arbeiten und deren Uberwachung wahrend der Bauausfiihrung zu beteiligen.
Wesentliche Ziele sind

- Gewahrleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhaltnisse durch entsprechende
Begutachtung der anstehenden Bdden (8 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB),

- Bewahrung von Oberboden mdglichst innerhalb des Plangebiets durch Umlagerung
von Sondergebietsflachen und den Flachen, auf welchen ErschlieBungswege
hergestellt werden, auf andere Flachen (8 1a Nr. 2 BauGB, ,Bodenschutzklausel®),

- Schutz des Oberbodens vor schadlichen Veranderungen durch Bautatigkeiten.

Ferner wird angeregt, folgende Empfehlungen und Hinweise mit aufzunehmen:

Oberboden und Erdarbeiten

Die Erdarbeiten sind moglichst im Massenausgleich durchzufuhren. Auf die
Verpflichtung zum schonenden Umgang mit dem Naturgut Boden gemal § la Abs.1
BauGB wird hingewiesen. Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass
Bodenverdichtungen im Bereich kinftiger Vegetationsflachen vermieden werden.
Dennoch eingetretene Verdichtungen sind nach Ende der Bauarbeiten durch
fachgerechte Tiefenlockerung und Ersteinsaat von tiefwurzelnden
Grundungungspflanzenarten zu beseitigen, damit das Wasseraufnahmevermégen
wiederhergestellt wird. Baustoffe, Bauabfélle und Betriebsstoffe sind so zu lagern,
dass Stoffeintrage bzw. Vermischungen mit Bodenmaterial auszuschliel3en sind.

Arbeitsgrundlagen:

- LABO-Checkliste: Checklisten Schutzgut Boden fur Planungs- und
Zulassungsverfahren - Arbeitshilfen fir Planungspraxis und Vollzug, LABO-Projekt B
1.16, verfugbar als interaktives pdf-Dokument

- Bodenschutz in der Umweltprifung nach BauGB, Leitfaden fir die Praxis der

Bodenschutzbehorden in der Bauleitplanung, LABO-Projekt B 1.06: Bertcksichtigung
der Bodenschutzbelange in der Umweltprifung nach BauGB
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Untere Naturschutzbehoérde

Untere Naturschutzbehorde: Frau Hamann

Die Stellungnahme weist auf erhebliche entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung kaum tberwindbar sind.

Die Stellungnahme  weist  auf entgegenstehende Belange hin, X
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung berticksichtigt werden missen.

Die Stellungnahme weist auf keine entgegenstehenden Belange hin.

Eingriffsregelung: Frau Hamann

Laut Umweltbericht und den Punkten 7.1 und 7.2 der Hinweise IV in dem Textteil B
des Entwurfs der Satzung zum B-Plan Nr. 38 wird ausgefihrt, dass zum Ausgleich fir
die mit dem B-Plan vorbereiteten Eingriffe in die Natur und Landschaft vorrangig
Okopunkte auf Ausgleichsflachen in der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen genutzt
oder Kompensationsflachenaquivalente (KFA) aus einem Okokonto in der
Landschaftszone ,Ostseekiistenland® erworben werden sollen. Gleichzeitig sollen die
Ausgleichsflachen geeignet sein, Eingriffe in  einen geschitzten Biotop
funktionsbezogen zu kompensieren. Ein konkretes Okokonto bzw. eine geeignete
KompensationsmafRnahmen (Ausgleichsflache) innerhalb des Gemeindegebiets
wurden nicht benannt.

Die Belange der Eingriffsregelung sind in der Bauleitplanung abschlie3end zu regeln.
Die zum B-Plan Nr. 38 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen eingereichte
Eingriffsermittlung ist nicht vollstandig und inhaltlich nicht ausreichend bestimmt. In der
Bilanz fehlen die Angaben zu konkreten Kompensationsmaflinahmen. Die Malihahme
muss geeignet sein, die mit dem B-Plan vorbereiteten Eingriffe in die Natur und
Landschaft und hier insbesondere die Eingriffe in den geschitzten Biotop
funktionsbezogen zu kompensieren. Eine naturschutzfachliche Beurteilung der
Planung ist auf Grund der unvollstandigen Abarbeitung der Eingriffsregelung nicht
moglich.

Ich weise darauf hin, dass KompensationsmalRnahmen den naturschutzrechtlichen
Anforderungen, hier der Anlage 6 der HzE 2018, entsprechen mussen. Der
Mafl3nahmenkatalog der Anlage 6 ist abschlie3end. Abweichungen sind nicht moglich.

Bei der Inanspruchnahme eines Okokontos ist dieses konkret zu benennen und
darzulegen, dass dieses Konto geeignet ist, die mit dem B-Plan vorbereiteten Eingriffe
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in die Natur und Landschaft funktionsbezogen zu kompensieren. Entsprechende
Unterlagen sind zur Prifung nachzureichen.

Vor Satzungsbeschluss ist der Zulassungsbehtérde und der Unteren
Naturschutzbehérde die schriftiche Bestatigung des Okokontoinhabers —zur
verbindlichen Reservierung der OkokontomaRnahme vorzulegen (8 9 Abs. 3
OkoKtoVO M-V).

Die Untere Naturschutzbehdrde ist dann tiber den Satzungsbeschluss zu informieren.
Durch diese wird dann die Abbuchung von dem Okokonto veranlasst (s. § 9 Abs. 4
OkoKtoVO M-V).

Die Anlage von Spielplatzen und Wegen sowie die Errichtung des Larmschutzwalls
und des Regenruckhaltebeckens bzw. der Versicherungsflachen (als baulichen
Anlagen mit einer technischen Zweckbestimmung) stellen nach § 14 Abs. 1 BNatSchG
1.V.m. 8 12 Abs. 1 NatSchAG M-V Eingriffe in die Natur und Landschaft da.

Diese Flachen wurden offensichtlich bei der ,Ermittlung des multifunktionalen
Kompensationsbedarfs“ unter Punkt 8.2 des Umweltberichtes nicht bertcksichtigt.
Laut den Tabellen in der Bilanzierung wurden ausschlief3lich die mit der Errichtung der
Wohngebiete, der Stralen und des Kreisverkehrs verbundenen Eingriffe in die Natur
und Landschaft bilanziert. Da die mit dem B-Plan vorbereiteten Eingriffe in der
vorliegenden Ermittlung des Kompensationsbedarfs nicht vollstandig beriicksichtigt
wurden, ist die Bilanzierung zu tuberarbeiten und erneut zur Prifung einzureichen.

Im Ubrigen entspricht es nicht dem angewandten Bilanzierungsmodell, die Beseitigung
eines Biotoptyps zu vernachlassigen, wenn das Bestandsbiotop beseitigt wird, aber
das Zielbiotop gleichwertig ist. Nach Punkt 2.3 der HzE 2018 sind bei der Berechnung
des ,Eingriffsaquivalents fur Biotopbeseitigung und Biotopveranderung® alle Flachen
eines Biotops zu bertcksichtigen, die im Zuge der Umsetzung des B-Plans dann
tatsachlich auch beseitigt oder verandert werden.

Baum- und Alleenschutz: Frau Hamann

Am sudostlichen Geltungsbereich des B-Plans Nr. 38 der Gemeinde Ostseebad
Boltenhagen befinden sich Baumbestande, die teilweise nach 8 18 NatSchAG M-V
geschutzt sein kénnen. In Richtung Boltenhagen gehen diese Baumbestande in eine
nach 8§ 19 Abs. 1 NatSchAG M-V geschitzte Baumreihe bzw. Allee tber (siehe dazu
auch Abbildung 18 im Umweltbericht).

Entsprechend dem Planzeichenteil A zum Satzungsentwurf kann nicht

ausgeschlossen werden, dass im Wurzelbereich (Kronentraufe zuzuglich 1,50 m)
dieser Baumbesténde ein Larmschutzwall errichtet werden soll.
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Durch die Aufschittungen im Wurzelbereich wird die Sauerstoffversorgung der Baume
gravierend verandert und gleichzeitig die Wasserversorgung vermindert. Folgen sind
ein Absterben der Wurzeln, eine Verringerung der Vitalitat und Lebenserwartung der
Baume sowie auch ein Verlust der Standsicherheit. Die Baume werden beschéadigt
und erheblich beeintrachtigt werden.

Zu erwartende Eingriffe in den geschitzten Baumbestand, die durch die
Aufschittungen des Larmschutzwalls zu erwarten sind, wurden im Umweltbericht nicht
betrachtet und auch nicht gutachterlich bewertet. Eine Vermeidung und Minimierung
der Eingriffe in die BAume wurden dementsprechend nicht geprdift.

Nach § 19 Abs. 1 NatSchAG M-V sind eine Beseitigung, sowie alle Handlungen, die
zu einer Zerstorung, Beschadigung oder nachteiligen Veranderung einer Allee flhren
konnen, sind unzulassig. Nach § 18 Abs. 1 NatSchAG M-V eine Beseitigung sowie alle
Handlungen, die zu einer Zerstbérung, Beschadigung oder erheblichen
Beeintrachtigung geschutzter Baume fuhren konnen. Die Eingriffe, die durch die
Errichtung des Larmschutzwalls in die Allee und die nach § 18 NatSchAG M-V
geschitzten Baume zu erwarten sind, sind unzuldssig.

Auf Grundlage der vorliegenden Unterlagen kénnen Ausnahmen nach 8§ 18 NatSchAG
M- V bzw. eine Befreiung von den Verboten des § 19 Abs. 1 NatSchAG M-V fur die
Errichtung des Larmschutzwalls im Wurzelbereich der geschitzten Baumen nicht in
Aussicht gestellt werden.

Es ist in erster eine Verschiebung des Larmschutzwalls oder andere geeignete
MalRnahmen, durch die eine Anschittung im Wurzelbereich der Baume vermieden
werden kann, zu prufen.

Wie im Umweltbericht ausgefiihrt, sind die geschitzten Baume im Planzeichenteil zu
kennzeichnen und Ihre Wurzelbereiche darzustellen. Das ist bisher nicht erfolgt.
Aufschittungen des Wurzelbereichs sind durch geeignete Festsetzungen in der
Satzung zum B-Plan auszuschliel3en.

Hinweise:

Die Angaben in der Tabelle 16 des Umweltberichts zum Stammumfang der B&dume
stimmen nicht mit der Aussage unter Punkt 8.5.1 ,Baumbestand” im Umweltbericht
Uberein, dass von dem Ausbau des Kreisverkehrs keine geschitzten Baume betroffen
sind. Nach der Tabelle 16 weisen 3 Baume einen Stammumfang von mehr als einem
Meter auf. Das ist zu Uberprifen und gegebenenfalls zu korrigieren.

Wird es erforderlich fur den Ausbau des Kreisverkehrs geschitzte Baume zu Fallen
oder in Ihrem Wourzelbereich einzugreifen, ist eine Genehmigung der unteren
Naturschutzbehorde erforderlich. Der Ausgleich richtet sich nach dem
Baumschutzkompensationserlass.
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Die RAS-LP4! in der Ausgabe von 1999 wurde durch die R SBB 2023? ersetzt. Die
Festsetzungen in der Satzung sowie die Ausfuhrungen im Umweltbericht sollten
entsprechend Uberprift und angepasst werden.

Artenschutz: Herr Hopel

Aufgrund der vorgelegten Unterlagen, hier Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB),
Gutachterbiro M. Bauer, letzter Stand Mai 2024, kann aktuell das Eintreten der
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht
ausgeschlossen werden, sodass der vorliegenden Planung derzeit nicht zugestimmt
werden kann.

Der AFB ist zu Uberarbeiten und erneut zur Prifung vorzulegen.

Begriindung

Gemald § 44 Abs. 1 u. 3 BNatSchG ist es u. a. verboten, wildlebende Tiere der
besonders geschutzten Arten zu verletzen oder zu toten, bzw. deren Fortpflanzungs-
oder Ruhestatten zu beschadigen oder zu zerstéren. Ferner ist es verboten,
wildlebende Tiere der streng geschuitzten Arten sowie der europaischen Vogelarten
erheblich zu stéren und sich in der Folge der Erhaltungszustand der lokalen Population
verschlechtern kann (8§ 44 Abs. 2 BNatSchG).

Gemall LUNG M-V (2012) ist daher auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung
ein AFB zu erarbeiten und der zustandigen Behotrde vorzulegen. Die Untersuchung
des Vorliegens eines Verbotstatbestandes gemalR 8§ 44 Abs. 1 BNatSchG kann auf
Grundlage entsprechender Kartierungen, hinsichtlich der erforderliche Arterfassungen
wird auf die fachlich einschlagigen Regelwerke verwiesen, u. a. LUNG (2018), oder
einer Potenzialanalyse erfolgen. Im Falle einer Potenzialanalyse ist jedoch eine worst-
case-Betrachtung durchzufiihren, bei der fur alle Arten, fir die eine Habitateignung
vorliegt, von einer Betroffenheit ausgegangen werden muss (LUNG 2012).

Bestandteil der Planunterlagen ist ein Artenschutzfachbeitrag (AFB), Gutachterbiro
M. Bauer, letzter Stand Mai 2024. Daraus ergibt sich, dass das ca. 22 ha grol3e
Plangebiet des B-Planes Nr. 38, Teil 1 nimmt davon ca. 10 ha ein, grundséatzlich eine
Eignung als Habitat fur die Feldlerche aufweist, da hier im Rahmen der faunistischen
Erfassung 4 Revierzentren der Art ermittelt wurden.

1 RAS-LP4 Richtlinien fiir die Anlage von Stra3en, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Baumen,
Vegetationsbestanden und Tieren bei Baumaflnahmen, Ausgabe 1999

2 R SBB 2023 Richtlinie zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei BaumaRnahmen, Forschungsgesellschaft fir
StraBenbau- und Verkehrswesen, Ausgabe 2023
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Mit der Umsetzung der Planung ist mit dem vollstandigen Verlust des Lebensraumes
fur diese besonders geschitzten und gefahrdeten Brutvogelart im
Gesamtplanungsraum zu rechnen, da aufgrund der zukinftigen Stérungen dieser
aufgegeben werden durfte, hier wohl auch schon bei Umsetzung nur des 1. Teiles.

Die Feldlerche ist It. Roter Liste der Brutviogel Deutschlands (DDA 2020) bzw.
Mecklenburg-Vorpommerns (OAMV 2014) eine im Bestand gefahrdete Vogelart
(jeweils Kat. 3, gefahrdet). Beim groR3flachigen Verlust von Lebensstatten kénnen
negative Auswirkungen auf die lokale Population deshalb nicht ohne detaillierte
Prufung ausgeschlossen werden. Der Schutz der Fortpflanzungsstétte der Feldlerche
gemal’ 8§ 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt auch nicht nach dem Ende der Brutzeit. Das
Bundesamt fiir Naturschutz stuft die Feldlerche in einer Publikation (Raumbedarf und
Aktionsraume von Arten, BfN 2022) in die Klasse 2 ein. Dies entspricht einem mittleren
Raumbedarf von 4 ha je BP (entspricht 2,5 BP/10 ha), was hier auch in etwa bestétigt
wird. Dies wirde hier einen Verlust von mindestens 4 Brutpaaren bedeuten.

In der Relevanzpriufung des AFB wird nur sehr kurz auf die Feldlerche Bezug
genommen. Eine detaillierte Bewertung des Lebensraums und des betroffenen
Brutbestandes der Feldlerche erfolgt nicht. Die im AFB gemachten Ausfiihrungen sind
nicht ausreichend, um die s. g. Zugriffsverbote des 8§ 44 Abs. 1 BNatSchG fir die
Brutvogelart Feldlerche (Verlust von Fortpflanzungsstatten) sicher ausschlieRen zu
kénnen.

Derzeit kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass eine Ausnahmegenehmigung
nach 8 45 BNatSchG bzw. eine Befreiung nach 8§ 67 BNatSchG fir den

Lebensraumverlust einer besonders geschitzten Vogelart erteilt werden muss.

Die Unterlagen sind zu Uberarbeiten und zu erganzen sowie der Naturschutzbehérde
erneut zur Prifung vorzulegen.

Biotopschutz: Herr Hopel

Die Umsetzung der vorliegenden Planung ist mit Beeintrachtigungen verbunden die
zu einer erheblichen Beeintrachtigung eines gemald § 20 NatSchAG M-V gesetzlich
geschutzten Biotops, hier Feldgehdlz (BLM), fihren.

Weiterhin verliert das Biotop wahrscheinlich seinen gesetzlichen Schutzstatus, da
Feldgehdlze sich in der freien Landschaft befinden missen und in der Regel an
mindestens 3 Seiten von landwirtschaftlichen Flachen umgeben sind. Diese
Voraussetzungen fir den Schutzstatus sind aufgrund der Lage des Biotops, hier
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teilweise innerhalb des Plangebietes, nach Umsetzung der Planung wohl nicht mehr
gegeben.

Gemall 8 20 Abs. 1 NatSchAG M-V sind Mal3Bhahmen, die zu einer Zerstérung,
Beschadigung, Verédnderung des charakteristischen Zustandes oder sonstigen
erheblichen oder nachhaltigen Beeintrachtigung derartiger Biotope fiihren kdnnen,
unzulassig.

Die Untere Naturschutzbehérde kann auf Antrag eine Ausnahmegenehmigung nach 8
20 Abs. 3 NatSchAG erteilen, sofern der Eingriff ausgleichbar oder aus tberwiegenden
Grunden des Gemeinwohls erforderlich ist.

Sofern somit an dem vorliegenden Planungskonzept festgehalten soll, muss hier im
Verfahren gepruft werden, ob die Eingriffe vermeidbar sind (Vermeidungsgebot gemaf
8 15 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz).

Ist dies nicht mdglich, muss bei der unteren Naturschutzbehodrde ein Antrag auf
Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 20 Abs. 3 NatSchAG gestellt werden.
In dem Antrag ist ausfuhrlich darzulegen, dass der Eingriff ausgleichbar oder aus
Uberwiegenden Griinden des Gemeinwohls erforderlich ist (Ausnahmetatbestande im
8 20 Abs. 3 NatSchAG). Es ist eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung fur die Eingriffe
in die geschitzten Biotope vorzulegen, wobei die Kompensation funktionsbezogen
erfolgen muss.

Die Antragsunterlagen sind in 7-facher Ausfertigung einzureichen (ggf. 1x
Papierfassung u. 6x digital), da die anerkannten Naturschutzvereinigungen im
Verfahren zu beteiligen sind (8§ 30 NatSchAG).

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass B-Plane nur beschlossen werden durfen,
sofern keine naturschutzrechtlichen Verbotstatbestande entgegenstehen.

Ausnahmen/Befreiungen mussen vor Beschluss eines B-Plans vorliegen.

Natura 2000: Herr Hopel

Européaisches Vogelschutzgebiet (SPA) ,Wismarbucht und Salzhaff’ (DE 1934-401)

Das Plangebiet liegt in mittelbarer N&he, hier ca. 750m, zum Europaischen
Vogelschutzgebietes (SPA) ,Wismarbucht und Salzhaff‘ (DE 1934-401).
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Deshalb war seitens des Plangebers fachgutachtlich prifen zu lassen, ob bei
Umsetzung der Planungsabsichten bau-, anlage- oder betriebsbedingte Auswirkungen
auftreten, in deren Folge es zu Veranderungen oder Stérungen kommt, die zu einer
erheblichen Beeintrachtigung des Natura 2000-Gebietes in den fur die Erhaltungsziele
oder den Schutzzweck mal3geblichen Bestandteilen fihren konnen. Alle
Veranderungen und Storungen, die zu einer erheblichen Beeintrachtigung eines
Vogelschutzgebietes in seinen fur die Erhaltungsziele oder den Schulzweck
mafgeblichen Bestandteilen fiilhren kdnnen, sind unzulassig (8 33 Abs. 1
Bundesnaturschutzgesetz, BNatSchG).

Bestandteil der Planunterlagen ist eine Natura 2000-Vorprufung, hier Planungsbiro
Mahnel vom April 2024, die zu dem Ergebnis kommt, dass erhebliche Beeintrachtigung
der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des SPA 1934-401, auch unter
Berucksichtigung méglicher kumulativer Wirkungen andere Projekte, nicht zu erwarten
sind.

Dies gutachtliche Einschatzung wird mitgetragen, Belange des Natura 2000-Gebietes
SPA DE 2031-471, stehen der Umsetzung der gemeindlichen Planung nicht entgegen.

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutunqg (GgB) DE 2031-301  Kiiste Klitzer Winkel
und Ufer von Dassower See und Trave“ und GgB DE 1934-302 ,Wismarbucht"

Das Plangebiet liegt in mittelbarer Nahe zu den Gebieten von gemeinschaftlicher
Bedeutung (GgB) DE 2031-301 ,Kuste Klutzer Winkel und Ufer von Dassower See
und Trave“ und GgB DE 1934-302 ,Wismarbucht®, hier jeweils Uber 2 km entfernt.

Bestandteil der Planunterlagen ist eine Natura 2000-Vorpriufung, hier Planungsbiro
Mahnel vom April 2024, die zu dem Ergebnis kommt, dass erhebliche Beeintrachtigung
der Schutzzwecke und Erhaltungsziele der beiden GgB's, auch unter Berticksichtigung
moglicher kumulativer Wirkungen andere Projekte, nicht zu erwarten sind.

Diese gutachtliche Einschatzung wird mitgetragen. Belange im Hinblick auf mdgliche
Auswirkungen auf Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung Belange stehen der
Umsetzung der gemeindlichen Planung nicht entgegen.

Rechtsgrundlagen

BNatSchG Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) v. 29. Juli
2009 (BGBI. | S. 2542)

Baumschutzkompensationserlass Verwaltungsvorschrift des Ministeriums fur Landwirtschaft,
Umweltamt fir Umwelt und Verbraucherschutz vom 15.10.2007 (AmtsBl. M-V 2007 S. 530 ff)
NatSchAG M-V Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfihrung des Bun-
desnaturschutzgesetzes (Naturschutzausflihrungsgesetz) v. 23. Februar 2010 (GVBI. M-V S 66)
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Hinweise zur Eingriffsregelung (HzE) Herausgeber Ministerium fir Landwirtschaft und Umwelt
Mecklenburg-Vorpommern, Neufassung 2018

FD Recht und Kommunalaufsicht

Kommunalaufsicht
Keine Stellungnahme abgegeben.

FD Ordnung/Sicherheit und Stral3enverkehr

Untere StralRenverkehrsbehorde
Keine Stellungnahme abgegeben.

FD Kreisinfrastruktur

StralRenaufsichtsbehdrde
entsprechend den vorliegenden Planunterlagen ergeht folgende Stellungnahme:

1. Fur die zu planenden Stral3en und Nebenanlagen sind die Ausbaubreiten,
Sicherheitsabstande, Grundmale fir Verkehrsrdume und lichte R&ume von
Kraftfahrzeugen, Radfahrern und Fuf3géngern, Flachen fur Kurvenfahrten
(Kurvenverbreiterungen) und Sichtweiten entsprechend RASt 06
einzuhalten. Maste der Stral3enbeleuchtung, Schaltschrdnke usw. sind
auRBerhalb des Lichtraumprofils der Strallen und Nebenanlagen
anzuordnen. Flachen fur Abstdnde zu Grundstickseinfriedungen oder
Einbauten wie z.B. Stral3enlampen neben den Fahrbahnen sind bei den
offentlichen Verkehrsflachen zusatzlich zu berlcksichtigen.

2. Besonderes Augenmerk ist auf die erforderlichen Fahrbahnbreiten in
Abhangigkeit vom prognostizierten Verkehrsaufkommen und den zu
erwartenden Begegnungsféallen zu legen. Eventueller Linienbusverkehr ist
zu berucksichtigen.

3. Die Anbindungen an die Landesstral3e L 03 sind mit dem zustandigen
Stral3enbaulasttrager abzustimmen.

Die Ausfuhrungsunterlagen fur die offentlichen ErschlieBungsstraf3en sind geméaR § 10
StrWG-MV der StralR3enaufsichtsbehdrde in 3-facher Ausfertigung zur Erteilung der
Fachgenehmigung vorzulegen.

StraRenbaulasttrager

zum 0.g. B-Plan gibt es unsererseits keine Einwande.
Es sind keine Stral3en und Anlagen in unserer Tragerschaft betroffen.
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FD Offentlicher Gesundheitsdienst

zum o. g. Vorhaben gibt es aus unserer Sicht grundsatzlich keine Einwéande.

Die Auswirkungen durch Larm — hier insbesondere durch Verkehrslarm — hat der TUV
Nord in einer Schalltechnischen Untersuchung vom 08.09.2023 bewertet. Danach
konnen unter Einhaltung verschiedener LarmschutzmalRnahmen — malf3geblich der
Errichtung eines Larmschutzwalls — gesunde Wohn- und Lebensverhéltnisse
gewahrleistet werden. Vorgeschlagene MalRhahmen gilt es zu berlcksichtigen.

Abfallwirtschaftsbetrieb

seitens des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Nordwestmecklenburg
bestehen gegen die vorliegende Bauleitplanung Bedenken beziglich der
Befahrbarkeit des Plangebietes. Somit wird der Planung zum jetzigen Zeitpunkt nicht
zugestimmt.

Der erste Bauabschnitt sieht die Errichtung von zwei HaupterschlieRungsstral3en vor
(PlanstralRe A und B), von denen StichstralRen (WW 1-7) abzweigen. Das Ende der
Planstralle A miundet an der 6stlichen Grenze des ersten Bauabschnitts in einen
Wendekreis. Der Durchmesser dieser Wendeanlage ist mit 27 m angegeben und damit
grundsatzlich mit den eingesetzten 3 bzw. 4 achsigen Abfallsammelfahrzeugen
befahrbar.

Ww 1-4

Von der Planstral3e A sowie der Wohnstralze W1 zweigen insgesamt vier StichstraRen
ab. Diese dienen der ErschlieBung der in zweiter Reihe gelegenen Baugrundstiicke.
Eine Befahrung der Stichstral3en mit den eingesetzten Abfallsammelfahrzeugen ist
nicht moglich, da hierfur geeignete Wendeanlagen nicht vorgesehen sind. Um die
Abfallentsorgung fur diese Grundstiicke gewahrleisten zu kénnen, sind entsprechende
Behaltersammelplatze an den Mindungsbereichen auszuweisen. Zur Klarstellung fur
die kiinftigen Nutzer wird daher um die Aufnahme entsprechender Planzeichen in die
Planzeichnung sowie einem entsprechenden Hinweis in der Begriindung gebeten.

WW 5-7

Von der Planstral3e A zweigen drei StichstraRen (WW 5-7) nach Norden hin ab. Die
Stral3en sollen als gemischte private Verkehrsflachen mit einer StraRenbreite von 7 m
ausgebaut werden. Eine Fortflhrung der Stral3en ist sodann im zweiten Bauabschnitt
vorgesehen, so dass diese zunachst als Stichstral’en zu betrachten sind.

Eine Befahrung der Strallen WW 5 bis 7 ist mit Abfallsammelfahrzeugen nicht méglich.
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Entsprechend den Vorgaben zur Unfallverhiitung dirfen nur solche Strafen mit
Abfallsammelfahrzeugen befahren werden, die daflr ausgelegt sind. Griinde, die
gegen eine Befahrung sprechen kénnen, kénnen sowohl rechtlicher als auch
tatsachlicher Natur sein.

Als tatsachlicher Ausschlussgrund ist hier die fehlende Wendeanlage am Ende der
Stichstral3en aufzufihren. Da die Stral3en in den folgenden Bauabschnitt fortgefiihrt
werden sollen, wurde seitens der Gemeinde die Einrichtung von
Behaltersammelplatzen an einer geeigneten Stelle vorgesehen. Hieriber kann die
Abfallentsorgung fur die Grundstticke der WA 5 bis 7 gewahrleistet werden.

Soweit der zweite Bauabschnitt fertiggestellt wird und die StralBen WW 5 bis 7 in
diesen hinein fortgefuhrt werden, soll eine Befahrung mit den Abfallsammelfahrzeugen
erfolgen. Dem steht jedoch die Widmung der Stral3en als private Verkehrsflachen
entgegen.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises NWM st als offentlich-rechtlicher
Entsorgungsbetrieb gemaf den Bestimmungen in der Abfallsatzung des Landkreises
Nordwestmecklenburg nur dazu verpflichtet, die Abfallbehalter und den Sperrabfall
vom Randbereich der nach StraRenrecht fur den allgemeinen 6ffentlichen Verkehr
gewidmeten und fir Lkw zugelassenen StralRen zu entsorgen. Er hat dabei die
stral3enrechtlichen und stralenverkehrsrechtlichen Einschrankungen zu beachten.
Stehen die Verkehrsflachen nun nicht im 6ffentlichen Eigentum, sondern werden wie
hier als private Verkehrsflachen ausgefiihrt, bestinde mitunter die Gefahr, dass die
Befahrung mit Abfallsammelfahrzeugen durch die privaten Eigentiimer untersagt wird.
In diesem Fall kann die Abfallentsorgung fir einzelne Bereiche des Plangebietes nicht
mehr gewahrleistet werden. Zur Sicherung der Abfallentsorgung wird daher um die
Ausweisung eines entsprechenden GFLR zugunsten des Abfallwirtschaftsbetriebes
sowie den mit den Entsorgungsleistungen beauftragten Unternehmen gebeten.
Unabhéngig davon behalt es sich der Abfallwirtschaftsbetrieb jedoch vor, die
Befahrung einzelner privater Stra3en(abschnitte) einzustellen, sofern die Befahrung
nicht mehr gefahrlos moglich ist oder sonstige Grinde eintreten, die gegen eine
Befahrung sprechen.

Da sich die Verkehrsflachen in Privateigentum befinden und der
Abfallwirtschaftsbetrieb somit keine Kenntnis von der Beschaffenheit der
Verkehrsflache hat, wird zudem um die Abgabe einer Haftungsfreistellung durch die
Eigentimer gebeten. Die Haftungsfreistellung umfasst Schaden am Stral3enkdrper,
die im Zusammenhang mit der ordnungsgemé&fen Durchfiihrung der Abfallentsorgung
entstehen konnen (z.B. Entstehung von Spurrillen, Absenkungen von Bordsteinen).
Die Erklarung ist zugunsten des Abfallwirtschaftsbetriebes und beauftragten Dritten
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abzugeben. Sie ist auch im Namen kunftiger Eigentiimer zu erklaren und dauerhaft zu
sichern.

Planstraf3e B/ WohnstraRe W1 und W2

Von der nach Norden fuhrenden Planstralle B zweigt nach Westen hin die
WohnstralR3e 1 ab. Nach wiederum ca. 10 m zweigt sodann von der Wohnstral3e 1 nach
Norden hin die Wohnstral3e 2 ab.

An dieser Stelle wird um Uberprifung der Befahrbarkeit gebeten, da hier innerhalb
eines sehr geringen raumlichen Abstandes 2 gegenséatzliche Lenkbewegungen
(zunachst eine etwa 90 Grad Kehre nach links und dann sofort 90 Grad nach rechts)
durchgefiihrt werden mussen. In diesem Zusammenhang stellt sich dann auch die
Frage der kinftigen Verkehrsfiihrung fur die Wohnstral3e 2, d.h. wird die Fahrtrichtung
vorgegeben (Einbahnstral3e) oder kann die Wohnstral3e 2 in beiden Richtungen
befahren werden?

Anpflanzgebot fir Bdume

Entsprechend der Planzeichnung sollen entlang der PlanstralRen A und B sowie den
WohnstralRen W 1 und 2 Baume gepflanzt werden.

Diese werden seitens des Abfallwirtschaftsbetriebes als mdgliches Hindernis bei der
Durchfiihrung der Abfallentsorgung betrachtet. Je nach Baumart und Standort kbnnen
die Baume zu einer Beeintrachtigung der Befahrbarkeit fihren. Insbesondere Arten
mit weit auslaufenden Kronen kdnnen mit der Zeit in das erforderliche Lichtraumprofil
hineinragen und so dazu fihren, dass der Stral3enabschnitt nicht mehr gefahrlos
befahrbar ist. In diesen Fallen kann es dann auch zu Beschadigungen an den
eingesetzten Abfallsammelfahrzeugen kommen. Daher ist bei den gepflanzten
Baumen im StraRenbereich zwingend ein regelméaRiger Ruckschnitt erforderlich um
das notwendige Lichtraumprofil (4,00 m zzgl. 0,5 m Sicherheitsabstand) zu erhalten.

Weiterhin sind die Standorte so zu wahlen, dass die Schleppkurven der eingesetzten
Abfallsammelfahrzeuge bertcksichtigt werden. Als ungeeignete Standorte sind hier
die Einfahrt in die Wendeanlage, die Einmindung Planstrale B/ Planstral3e A sowie
im Bereich der Einmindungen der Wohnstrale W 2 in die Wohnstral3e W 1. Auch
wenn sich aus der hier gegenstandlichen Planzeichnung noch kein endguiltiger
Standort ableiten lasst, sind diese Standorte zwingend zu Uberdenken. Hier besteht
nicht nur die Mdglichkeit einer Beeintrachtigung. Vielmehr wird eine Beeintrachtigung
als gegeben angesehen, da die Schleppkurven der eingesetzten
Abfallsammelfahrzeuge mit den geplanten Standorten der Baume kollidieren.

Hinweise
Fir die weitere Planung wird um Beachtung der nachfolgenden Hinweise gebeten:
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Allgemeine Hinweise

1. Derzeit werden im LK NWM 3 bzw. 4 achsige Abfallsammelfahrzeuge mit einem
Gesamtgewicht bis zu 35 t eingesetzt. Die StraRen und Wege missen
entsprechend tragfahig ausgebaut sein.

2. Die Schleppkurven der eingesetzten Abfallsammelfahrzeuge (vgl. RASt 06, Bild
Nr. 23, 24) sind bei der (Neu-) Gestaltung der Stral3enflachen sowie deren
Einmindungen zu bertcksichtigen.

3. Fur Anwohnerstral3en ohne zu erwartenden Gegenverkehr (EinbahnstraRen)
betragt die MindeststraBenbreite 3,55 m. Kann Gegenverkehr nicht
ausgeschlossen werden, liegt diese bei 4,75 m.

4. Zur sicheren Befahrung bedarf es einer lichten Durchfahrtshohe von
mindestens 4,00 m zzgl. Sicherheitsabstand. Insbesondere Aste und
StralRenlaternen durfen nicht in das Lichtraumprofil hineinragen.

5. Die Strallen- und FulRgangerflachen sind so anzulegen, dass durch die
Bereitstellung der Abfallbehalter keine Beeintrachtigungen sowohl fur den
Stral3en- als auch FuRgangerverkehr entstehen.

6. Die geplante Wendeanlage ist so zu errichten, dass diese mit 3- achsigen
Abfallsammelfahrzeuge befahren werden kann (vgl. RAST 06 Bild. 58, 59).
Zudem ist diese dauerhaft von jeglichen Hindernissen (z.B. baulichen Anlagen,
Fahrzeugen) freizuhalten. Die Hohe der StralRenborde ist so zu wéhlen, dass
diese mit dem Fahrzeugiiberhang tuberfahren werden kénnen.

7. Madgliche Aufpflasterungen zur Verkehrsberuhigung sind so auszufiihren, dass
eine Uberfahrt mit den Abfallsammelfahrzeugen problemlos mdglich ist. Hierbei
ist auf die eingeschréankte Bodenfreiheit durch die rickwartigen Standpléatze zu
achten.

Behaltersammelplatz

1. Die Abfallsammelbehalter sind Behaltersammelplatze sind durch die
Grundstickseigentiimer bzw. —nutzer bereitzustellen.

2. Die Bereitstellung sollte ab 18:00 Uhr des Vortages der Abholung, spéatestens
jedoch bis 06:00 Uhr morgens des Abfuhrtages (bzw. Dbei
Terminverschiebungen bis 05:00 Uhr) erfolgen.

3. Nach der Leerung sind die Abfallbehalter unverziglich auf die jeweiligen
Grundstiicke zurlickzubringen.

4. Bei der Bereitstellung der Behalter ist darauf zu achten, dass diese keine
Beeintrachtigungen fur andere Verkehrsteilnehmer darstellen.

FD Kataster und Vermessung

Siehe Anlage.
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Staatliches Amt
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Westmecklenburg

StALU Westmecklenburg
Bleicherufer 13, 19053 Schwerin
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. Schwerin, ¢ August 2018

(B

Satzung liber den Bebauungsplan Nr. 38 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen fiir das
Gebiet nordwestlich an Kliitzer StraBe zwischen den Ortslagen Wichmannsdorf und
Boltenhagen

Ihr Schreiben vom 14. August 2018

Nach Prifung der mir Gbersandten Unterlagen nehme ich in meiner Funktion als Trager
sffentlicher Belange und aus fachtechnischer Sicht wie folgt Stellung:

1. Landwirtschaft/EU-Forderangelegenheiten
Die 0. g. Planungsunterlagen habe ich aus landwirtschaftlicher Sicht gepruft.

Landwirtschaftliche Belange sind betroffen, da es zum dauerhaften Entzug in Héhe von 12,6
ha Nutzfliche kommen wird. Es wurden noch keine Ausfiihrungen zur HoOhe des
Kompensationsbedarfes gemacht. Auch gab es noch keine Informationen dartber, wo welche
internen oder externen Ausgleichsmalihahmen in welcher Hohe erfolgen sollen.
Die betroffenen Landwirte missen rechtzeitig und schriftlich Uber den Beginn der geplanten
MaRnahme unterrichtet werden, damit sie entsprechende Vorkehrungen fiir die Ernte oder den
Feldbau auf ihren Flachen treffen konnen. Unvorhergesehene und durch die o.g. Mal3nahme
zerstérte Drainagen an landwirtschaftlichen Flachen sind unverziglich wiederherzustellen
oder in geeigneter Weise umzuverlegen. Der betroffene Eigentimer unvorhergesehen
zerstérter Dréanagen ist unverzuglich zu benachrichtigen. Es sollte mit den Landwirten Uber
einen finanziellen Ausgleich fur den Entzug der landwirtschaftlichen Flachen gesprochen
werden.

Es kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine endgiiltige Stellungnahme aus Sicht der
Landwirtschaft abgegeben werden.

Hausanschrift:

Staatliches Amt fiir Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg Telefon: 0385 /59586 - 0
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2. Integrierte ldndliche Entwicklung

Als zustandige Behérde zur Durchfihrung von Verfahren zur Neuregelung der
Eigentumsverhéltnisse nach dem 8. Abschnitt des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes und
des Flurbereinigungsgesetzes teile ich mit, dass sich das Plangebiet in keinem Verfahren zur
Neuregelung der Eigentumsverhaltnisse befindet.

Bedenken und Anregungen werden deshalb nicht ge&duert.

3. Naturschutz, Wasser und Boden
3.1 Naturschutz

Von dem Vorhaben sind meine Belange nach §§ 5 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 40 Abs. 2 Nr. 2
Naturschutzausfilhrungsgesetz (NatSchAG M-V) nicht betroffen. Die Belange anderer
Naturschutzbehérden nach §§ 2, 3, 4, 6 und 7 NatSchAG M-V sind zu prifen.

3.2 Wasser
(Bearbeiter/in: Frau Kutter; Durchwahl; 476)

Gewasser erster Ordnung gem. § 48 Abs. 1 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (LWaG) und wasserwirtschaftliche Anlagen in meiner Zustandigkeit werden nicht
berthrt, so dass von hier gegen das Vorhaben keine wasserwirtschaftlichen Bedenken
bestehen.

3.3 Boden

Das Altlasten- und Bodenschutzkataster fur das Land Mecklenburg-Vorpommern wird vom
Landesamt fur Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Goldberger
Stralle 12, 18273 Gustrow, anhand der Erfassung durch die Landrate der Landkreise und
Oberblrgermeister/Burgermeister der kreisfreien Stadte gefihrt. Entsprechende Auskiinfte
aus dem Altlastenkataster sind dort erhaltlich.

Werden in Bewertung dieser Auskilnfte oder darliber hinaus durch Sie schéadliche
Bodenverdnderungen, Altlasten oder altlastverdachtige Flachen im Sinne des
Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind Sie auf Grundlage von § 2 des
Gesetzes  zum Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern
(Landesbodenschutzgesetz - LBodSchG M-V) verpflichtet, den unteren
Bodenschutzbehérden der Landkreise und kreisfreien Stadte hiertiber Mitteilung zu machen.

4. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft

Immissionsschutz- sowie abfallrechtliche Belange, die meine Zustandigkeit beriihren, liegen
derzeit nicht vor.
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Schwerin, 05. August 2024

Satzung iiber den B-Plan Nr. 38 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen fiir das Gebiet
nordwestlich an der Klitzer StraBe zwischen den Ortslagen Wichmannsdorf und
Boltenhagen — Teil 1

lhr Schreiben vom 17. Juli 2024

Nach Prufung der mir Ubersandten Unterlagen nehme ich in meiner Funktion als Trager
offentlicher Belange und aus fachtechnischer Sicht wie folgt Stellung:

1. Landwirtschaft/EU-Foérderangelegenheiten
Die o. g. Planungsunterlagen habe ich aus landwirtschaftlicher Sicht gepruft.

Von der Umsetzung der o. g. Satzung werden landwirtschaftliche Belange betroffen sein. Es
ist geplant, einen Teil des Feldblockes DEMVLIO83AB20089 (Ackerland) in Hohe von ca.
10,07 ha der landwirtschaftlichen Nutzung dauerhaft zu entziehen. Lt. den Unterlagen hat die
Flache eine Ackerwertzahl von 60 bis 63 Bodenpunkte. Entsprechend des Landesraument-
wicklungsprogrammes MV 2016 durfen landwirtschaftliche Flachen ab einer Bodenwertzahl
von 50 nicht in andere Nutzungen umgewandelt werden.

Fiur diese Flache wurden im Jahr 2024 Flachenbeihilfen im StALU Westmecklenburg
beantragt. Neben internen AusgleichsmaRnahmen wird es auch externe MalRnahmen (Erwerb
von Okopunkten) geben, um den Eingriff vollstandig kompensieren zu kénnen.

Der betroffene Landwirtschaftsbetrieb muss rechtzeitig und schriftlich Uber den Beginn der
geplanten MaRnahme unterrichtet werden, damit er entsprechende Vorkehrungen fur die Ernte
oder den Feldbau auf seiner Flache treffen kann. Unvorhergesehene und durch die o. g.
MaRnahme zerstérte Dranagen an der landwirtschaftlichen Flache sind unverziglich
wiederherzustellen oder in geeigneter Weise zu verlegen. Der betroffene Eigentimer
unvorhergesehen zerstérter Dréanagen ist unverzuglich zu benachrichtigen.

Es werden keine weiteren Bedenken und Anregungen geaullert.

Hausanschrift:

Staatliches Amt fiir Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg Telefon: 0385 / 588 66000

Bleicherufer 13 Telefax: 0385 / 588 66570

19053 Schwerin E-Mail: poststelle@staluwm.mv-regierung.de

Allgemeine Datenschutzinformation:
Der Kontakt mit dem StALU Westmecklenburg ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persénlichen Daten verbunden
(Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) e DSGVO i.V.m. § 4 (1) DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.stalu-mv.de/Service/Datenschutz/.




2. Integrierte landliche Entwicklung

Als zustandige Behérde zur Durchfilhrung von Verfahren zur Neuregelung der
Eigentumsverhaltnisse nach dem 8. Abschnitt des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes und
des Flurbereinigungsgesetzes teile ich mit, dass sich das Plangebiet in keinem Verfahren zur
Neuregelung der Eigentumsverhaltnisse befindet. Bedenken und Anregungen werden deshalb
nicht geaulert.

3. Naturschutz, Wasser und Boden
3.1 Naturschutz

Von dem Vorhaben sind meine Belange nach §§ 5 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 40 Abs. 2 Nr. 2
Naturschutzausfihrungsgesetz (NatSchAG M-V) nicht betroffen. Die Belange anderer
Naturschutzbehérden nach §§ 2, 3, 4, 6 und 7 NatSchAG M-V sind zu prifen.

3.2 Wasser

Nach § 89 Abs. 1 LWaG M-V bedarf die Errichtung, wesentliche Anderung oder Beseitigung
baulicher Anlagen an Kiistengewéassern in einem Abstand von 200 m land- und seewarts von
der Mittelwasserlinie der rechtzeitigen Anzeige beim StALU Westmecklenburg als zusténdige
Wasserbehorde. Anlagen hinter Sturmflutschutz-diinen mit einem Abstand von weniger als
200 m zur Mittelwasserlinie oder in Kustenschutzgebieten sind nur dann zul&ssig, wenn sie
mit den Belangen des Kistenschutzes als éffentliche Aufgabe vereinbar sind.

Die fur die Satzung Uber den B-Plan Nr. 38 - Teil 1 betrachtete Flache befindet sich sudlich
des Landeskustenschutzdeichs und der Landeskistenschutzdiine in ca. 800 m Entfernung
von der derzeitigen Uferlinie sowie landseitig des Klstenschutzgebietes. Fur den Bereich
Boltenhagen betragt das Bemessungshochwasser (BHW) der Ostsee 3,70 m . NHN, héhere
Wasserstande sind jedoch mdglich. Bei einer Hohenlage unter 3,70 m 0. NHN ist eine
Beeintrachtigung durch Hochwasserereignisse und erhdhte Grundwasserstdande nicht
ausgeschlossen. Dieses Risiko ist durch die Bauherren selbst zu tragen. Das Land M-V
Ubernimmt keinerlei Haftung fur Hochwasserschaden.

Die Planungsflache liegt stiddstlich auerhalb des Uberflutungsgeféhrdeten Bereichs. Direkt
angrenzend hieran sind in den teils tiefergelegenen Planungsflachen Grin- und Parkflachen,
Geh- und Radwege sowie Versickerungsflachen bzw. Regenrickhaltebecken vorgesehen.
Der zu bebauende Bereich und die Stral3en liegen héher als das derzeitige BHW der Ostsee
von 3,70 m 0. NHN. Es wird darauf hingewiesen, dass der Grundwasserstand bei
Hochwasserereignissen mit diesem Wasserstand Kkorrespondiert und dadurch die
Versickerungsleistung an den westlich geplanten Versickerungsflachen/Regenrickhalte-
becken eingeschrankt sein kann.

Zu beachten ist, dass am 26. November 2007 die Richtlinie 2007/60/EG Uber die Bewertung
und das Management von Hochwasserrisiken (Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie,
HWRM-RL) in Kraft getreten ist. Im Rahmen der Umsetzung dieser Richtlinie wurden
Hochwassergefahren- und Risikokarten erarbeitet. Diese kdnnen unter http://www.lung.mv-
regierung.de/insite/cms/umwelt/wasser/hochwasserrisikomanagementrichtlinie.htm bzw. im
Kartenportal des LUNG unter https://www.umweltkarten.mv-
regierung.de/atlas/script/index.php?nutzer=p3HWRMRL eingesehen werden.

Die Belange des Kusten- und Hochwasserschutzes sind insgesamt nicht betroffen. Gewéasser
erster Ordnung gemaR § 48 Abs. 1 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (LWaG) und wasserwirtschaftliche Anlagen in meiner Zustandigkeit werden nicht
berlihrt, so dass unter Beachtung der Hinweise von hier gegen die Satzung Gber den B-Plan
Nr. 38 - Teil 1 keine wasserwirtschaftlichen Bedenken bestehen.




3.3 Boden

Das Altlasten- und Bodenschutzkataster fur das Land Mecklenburg-Vorpommern wird vom
Landesamt fur Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Goldberger
Strale 12, 18273 Gustrow, anhand der Erfassung durch die Landrate der Landkreise und
Oberbirgermeister/Birgermeister der kreisfreien Stadte gefilhrt. Entsprechende Auskinfte
aus dem Altlastenkataster sind dort erhaltlich.

Werden in Bewertung dieser Auskinfte oder dariber hinaus durch Sie schadliche
Bodenverénderungen, Altlasten oder altlastverdichtige Flachen im Sinne des
Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind Sie auf Grundlage von § 2 des
Gesetzes zum  Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern
(Landesbodenschutzgesetz - LBodSchG M-V) verpflichtet, den unteren
Bodenschutzbehérden der Landkreise und kreisfreien Stadte hiertiber Mitteilung zu machen.

4. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft

Genehmigungsbeddrftige Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Im Planungsbereich und seiner immissionsschutz-/abfallrelevanten Umgebung befinden sich
keine Anlagen, die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigt bzw. angezeigt
wurden. Eine Betroffenheit ist daher nicht gegeben.

Diese Angaben entbinden nicht davon, selbstéandig - durch Vor-Ort-Begehung - etwaige
Vorbelastungen festzustellen und/oder bei der zustandigen unteren Immissionsschutzbehérde
des Landkreises Informationen einzuholen.

Im Auftrag
W / /i‘// //1
) e 22l

Anne Schwanke
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FREUNDE DER ERDE

BUND M-V e.V., Wismarsche StralRe 152, 19053 Schwerin Bund fiir Umwelt

und Naturschutz
Deutschland

Amt Klitzer Winkel Landesverband
Schlof3str. 1 Mecklenburg-Vorpommern e.V.
23948 Kliitz Wismarsche Stral3e 152

19053 Schwerin

Telefon:0385 521339-0
per E-Mail: c.mertins@Kkluetzer-winkel.de Telefax: 0385 521339-20

E-Mail: bund.mv@bund.net

Ihr Zeichen: Ihre Nachricht vom: Unser Zeichen: Datum:

14.08.2018 359-18/10a/MH 12.09.18

Mitwirkung von anerkannten Naturschutzvereinigungen gemaf § 30 NatSchAG M-V

Hier: Satzung tUber den Bebauungsplan Nr. 38 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen fiir das
Gebiet nordwestlich an der Klutzer Stral3e zwischen den Ortslagen Wichmannsdorf und
Boltenhagen

Im Namen des BUND Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V. danke ich fur die
Beteiligung am Verfahren und nehme heute fristwahrend wie folgt Stellung:

Der BUND lehnt die Ausweisung neuer Baugebiete ab und fordert die Gemeinde Ostseebad
Boltenhagen auf:

- ein Instrumentarium zu entwickeln, mit dem sie den Flachenverbrauch mittelfristig stoppen
werden.

- der Innenentwicklung und der Bestandssanierung Vorrang einzurdumen: Die
Siedlungsentwicklung muss in den Grenzen der Dérfer von heute stattfinden. Unterstiitzung
der Bevdlkerung dabei, zu gro gewordenen Wohneinheiten an den geanderten Bedarf
anzupassen, kann ein Instrument sein, Neubauten und damit weiteren Flachenverbrauch zu
vermeiden.

- neue Versiegelungen durch RiickbaumaRnahmen in gleichem Umfang auszugleichen.

Damit tragt die Gemeinde zur nachhaltigen Entwicklung bei, wie sie sich die Bundesregierung im
Rahmen der "Nationalen Strategie fiir eine nachhaltige Entwicklung" und dem Klimaschutzplan 2050
(Netto-Null) zum Ziel gesetzt hat. Die Naturnahe, die fur die touristische Nutzung der Gemeinde ein
hohes Gut ist, wird erhalten. Hohere Folgekosten fur den Erhalt der Infrastruktur werden vermieden.
Das Ministerium fir Landwirtschaft und Umwelt unterstiitzt die Reduzierung des Flachenverbrauchs
mit Hilfe der sogenannten Altlastenfreistellung, durch die Erstellung eines Bodenschutzprogramms
sowie durch die Umsetzung des Konzeptes zur Sanierung devastierter Flachen in l&ndlichen
Raumen. RuickbaumalRnahmen und Brachflachenrecycling werden mit verschiedenen
Forderrichtlinien unterstitzt.

BUND Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Anerkannter Naturschutzverband nach § 63 Bundesnaturschutzgesetz, § 30 NatSchAG M-V
Spendenkonto: Sparkasse Mecklenburg-Schwerin (BLZ, 140 520 00) Konto-Nr. 37 003 3370
Girokonto: Sparkasse Mecklenburg-Schwerin (BLZ, 140 520 00) Konto-Nr. 36 006 0145


https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Umwelt/Boden/Altlastenbearbeitung/Altlastenfreistellung
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Umwelt/Boden/Bodenschutz/Bodenschutzprogramm
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Umwelt/Boden/Sanierung-devastierter-Flächen
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Umwelt/Boden/Sanierung-devastierter-Flächen

BUND - Bund fir Umwelt und Naturschutz Deutschland

Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
S. 2/2

Die gesetzlich geschitzten Biotope gem. 8§20 NatSchAG M-V sind zu erhalten. Das
Allgemeininteresse am Schutz der Natur tberwiegt hier dem Allgemeininteresse an Eigenheimen an
diesem Standort. Sofern weiterhin die Bebauung umgesetzt werden soll, regen wir an, die gesetzlich
geschutzten Biotope mit ihrer direkten Umgebung in die Gestaltung zu integrieren. Dabei ist auf die
Vermeidung von Fallensituationen z.B. durch Strafen in unmittelbarer Nahe zu Kleingewéssern als
Gefahrdung von Amphibien zu achten.

Als Grundlage fir eine zutreffende Betrachtung des Artenschutzes gem. § 44 BNatSchG sind
Erfassungen der Brutvdgel, Amphibien, Reptilien und streng geschutzten Insekten durchzufuhren.

Sollten uns Erkenntnisse aus aktuellen fachlichen Erhebungen zum Naturhaushalt vorliegen, die
Auswirkungen auf die vorliegende Planung besitzen kénnen, behalten wir uns weiteren Vortrag vor.

Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren bzw. um die Ubersendung der behdérdlichen
Entscheidung.

Mit freundlichen GriiRen

i.A. Mareike Herrmann
Referentin fur Naturschutz

BUND Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Anerkannter Naturschutzverband nach § 63 Bundesnaturschutzgesetz, § 30 NatSchAG M-V
Spendenkonto: Sparkasse Mecklenburg-Schwerin (BLZ, 140 520 00) Konto-Nr. 37 003 3370
Girokonto: Sparkasse Mecklenburg-Schwerin (BLZ, 140 520 00) Konto-Nr. 36 006 0145
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Der Vorstand
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Forstrechtliche Stellungnahme zur Satzung liber den Bebauungsplan Nr. 38 der
Gemeinde Ostseebad Boltenhagen fiir das Gebiet nordwestlich an der Klitzer
StraBe zwischen den Ortslagen Wichmannsdorf und Boltenhagen — Teil 1 im
Rahmen der Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
gemal 4 Abs. 2 BauGB

Ihr Schreiben vom 17.07.2024 mit Zeichen AB

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 17. Juli 2024 wurde das Forstamt Grevesmiihlen zur Stellungnahme zum o.
g. Bebauungsplan aufgefordert.

Im Auftrag des Vorstandes der Landesforstanstalt M-V nehme ich nach Prifung der o. g.
Unterlagen fur den Zustandigkeitsbereich des Forstamtes Grevesmihlen fiir den
Geltungsbereich des Bundeswaldgesetzes' und entsprechend § 2 des Waldgesetzes’ fiir das
Land Mecklenburg-Vorpommern nach Prifung des Sachverhaltes wie folgt Stellung:

Das forstrechtliche Einvernehmen fiir den Bebauungsplan Nr. 38 der Gemeinde Ostseebad
Boltenhagen wird nicht erteilt.

Begrindung:
Fur den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 38 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen

ist das Forstamt Grevesmuhlen zustandiger Vertreter der Landesforstanstalt.

Entsprechend der gultigen Definition des Waldgesetzes fiir das Land Mecklenburg-Vorpommern
zahlen alle mit Waldgeholzen bestockten Flachen ab einer GrofRe von 0,20 ha und einer mittleren
Breite von 25 m (Durchflihrungsbestimmungen zu § 2 LWaldG M-V vom 3.7.2017) als Wald im
Sinne des Gesetzes.

1Bundeswaldgesetz (BWaldG) vom 2. Mai 1975 (BGBI. | S. 1037), zuletzt geandert durch Artikel 112 des Gesetzes vom 10. August
2021 (BGBI. | S. 3436)

:Waldgesetz fir das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz - LWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
27. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S. 870), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Mai 2021 (GVOBI. M-V S. 790)

Vorstand: Manfred Baum Telefon: 03994 235-0 Bank: Deutsche Bundesbank
Landesforstanstalt Telefax: 03994 235-400 BIC: MARKDEF1150
Mecklenburg-Vorpommern E-Mail: zentrale@lfoa-mv.de IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30
Fritz - Reuter - Platz 9 Internet: www.wald-mv.de Steuernummer: 079/133/80058

17139 Malchin Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883




Nach Durchsicht der vorliegenden Unterlagen ist festzustellen, dass von dem Bebauungsplan Nr.
38 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen Wald i. S. § 2 LWaldG betroffen ist. Bei den an den
Geltungsbereich nordwestlich angrenzenden Geholzflachen in der Gemarkung Boltenhagen, Flur
1, Flurstiick 309 handelt es sich um Wald i. S. § 2 LWaldG.

GemalR § 20 Absatz 1 LWaldG M-V ist zur Sicherung vor Gefahren durch Windwurf und
Waldbrand bei der Errichtung baulicher Anlagen ein Abstand von 30 m zum Wald einzuhalten.
Der Abstand bemisst sich im Falle der Errichtung einer baulichen Anlage von der Traufkante des
Waldes (lotrechte Projektion des BaumkronenaufRenrandes) bis zur geplanten baulichen Anlage.

Die Waldflachen und der daraus resultierende gesetzliche Waldabstand werden in dem Entwurf
der Planzeichnung vom 16. Mai 2024 nicht ausgewiesen.. 1

Mit freundlichen GriiRen

Vorstand: Manfred Baum Telefon: 03994 235-0 Bank: Deutsche Bundesbank
Landesforstanstalt Telefax: 03994 235-400 BIC: MARKDEF1150
Mecklenburg-Vorpommern E-Mail: zentrale@Ifoa-mv.de IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30
Fritz - Reuter - Platz 9 Internet: www.wald-mv.de Steuernummer: 079/133/80058

17139 Malchin Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883



Planungsbiiro Mahnel -

Von: Holl llka <lIlka.Holl@Ifoa-mv.de>

Gesendet: Dienstag, 23. September 2025 08:05

An: Planungsbulro Mahnel (B.Wandel)

Cc: Rabe Peter

Betreff: AW: B-Plan Nr. 38 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen

Sehr geehrter Herr Mahnel,
wir bitten Sie, die an das Plangebiet angrenzende Waldflache auf dem Flurstiick 309 sowie den daraus
resultierenden Waldabstand in die Planzeichnung aufzunehmen.

Nach Vorlage eines entsprechend aktualisierten Plans kann die forstrechtliche Zustimmung erteilt werden.

Mit freundlichen GriRen
Im Auftrag

gez. llka Holl

Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern
Forstamt Grevesmiihlen

SB Liegenschaften, Forsthoheit & Waldschutz
Forsthof an der B 105

23936 Gostorf

Telefon: 03881 /7599 - 11

Fax.: 03994 /235-426

Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883
E-Mail-Dienststelle: grevesmuehlen@Ifoa-mv.de
Web: www.wald-mv.de

#DeinWaldProjekt und #LandesforstMV

‘,'J Landesforst

- Mecklenburg-Vorpommermn

Allgemeine Datenschutzinformation:

Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern ist mit
der Speicherung und Verarbeitung der von lhnen ggf. mitgeteilten persénlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage
hierflr ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europaischen Union in
Verbindung mit § 4 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V).

Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.wald-mv.de/Datenschutz

Von: Planungsbiiro Mahnel (B.Wandel) < >

Gesendet: Mittwoch, 10. September 2025 10:16

An: Rabe Peter <Peter.Rabe@I|foa-mv.de>

Cc: Planungsbiro Mahnel <mahnel@pbm-mahnel.de>
Betreff: B-Plan Nr. 38 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen

WARNUNG: Diese E-Mail kam von auRerhalb der Organisation. Klicken Sie nicht auf Links und 6ffnen Sie keine Anhénge, es sei
denn, Sie kennen den Absender und wissen, dass der Inhalt sicher ist.

1



Sehr geehrter Herr Rabe,

wollen Sie bitte den Sachverhalt noch einmal prifen?

Wir gehen davon aus, dass die Vereinbarkeit mit den Forstbelangen hergestellt werden kann. Da die Bauflachen
einen Abstand von mehr als 30 m aufweisen.

Wir bitten, die Zulassigkeit des Regenwasserriickhaltebeckens fiir das Plangebiet zu bestatigen.

Die Flachen werden als Flache fir die Regenwasserriickhaltung entsprechend festgesetzt. Beschluss zu
bericksichtigen.

Wir fligen lhnen einen Auszug des Planes bei. Unabhangig von der Festsetzung als Ver- oder Entsorgungsflache oder
Grinflache ist hier die Herstellung eines Regenwasserriickhaltebeckens vorgesehen.

Mit freundlichem Gruf

R. Mahnel

Planungsbiiro Mahnel
Rudolf-Breitscheid-Strafle 11
23936 Grevesmiihlen
Telefon03881/7105-0
Telefax 038 81 /71 05-50



Landesanglerverband
Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Gesetzlich anerkannter Naturschutzverband

Landesanglerverband M-V e.V. - OT Gérslow, Siedlung 18 a - 19067 Leezen

Amt Klitzer Winkel
Schlof3stralRe 1
23948 Klitz

lhre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum
24.07.2024 Ne/Vo 15.08.2024

Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 38 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen fir das
Gebiet nordwestlich an der Klutzer Straf3e zwischen den Ortslagen Wichmannsdorf und
Boltenhagen - Teil 1

Sehr geehrte Frau Burda,

der Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. (LAV) dankt lhnen fir die Beteiligung
am Verfahren. SatzungsgemalRes Ziel des Verbandes ist der Umwelt-, Natur- und Artenschutz
mit besonderem Augenmerk auf die aquatischen Okosysteme des Landes. Nach dem § 15 des
BNatSchG missen bei einem Eingriff in die Natur vermeidbare Stérungen unterlassen und
unvermeidbare Beeintrdchtigungen kompensiert werden. Daher begriBen wir die
umweltfachliche Bewertung im Rahmen der vorgelegten Unterlagen.

Diese Unterlagen entsprechen weitestgehend den Hinweisen zur Eingriffsregelung des Landes
und bieten eine geeignete Entscheidungsgrundlage. Die Vermeidungs-, Minderungs- und
KompensationsmalRhahmen bewerten wir in Bezug auf die Biotopkulisse als angemessen.

Unter Berlcksichtigung der gutachterlich empfohlenen Vermeidungs-, Minderungs-,
KompensationsmafRnahmen stimmt der LAV der Aufstellung des B-Plans sowie den damit
verbundenen Eingriffen in die Natur zu.

Haben Sie Fragen? Melden Sie sich gerne bei uns.

7))

¢ [

Im Auftrag
Mit freundlichen GrifRen
Mario Voigt

Landesanglerverband M-V e.V. Telefon: (03860)56030 E-Mail: info@lav-mv.de Web: www.lav-mv.de
Rechtsform: VR-Nr. 115 Amtsgericht Schwerin  St.-Nr.: 090/141/01176



Amt fur Raumordnung und
Landesplanung Westmecklenburg

Amt fur Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg
Wismarsche Straf3e 159, 19053 Schwerin

Amt Klitzer Winkel

Blrgermeister der Gemeinde Ostseebad Bearbeiterin:  Frau Eberle
Bo|tenhagen Telefon: 0385 588 89 141
Herr Raphael Wardecki E-Mail: jana.eberle@afrlwm.mv-regierung.de
SchloRstrake 1 AZ: 110-316-02/24
c Datum: 22.11.2024

23948 Klutz

nachrichtlich: LK NWM (FD Bauordnung und Planung), WM Referat 550

Bebauungsplan Nr. 38 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
Ihr Schreiben vom 25.09.2024

Sehr geehrter Herr Wardecki,

vielen Dank fir Ihr 0. g. Schreiben und die darin aufgefiihrten Hinweise zum in Aufstellung
befindlichen B-Plan Nr. 38 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen. Hierzu méchte ich wie
folgt Stellung nehmen:

Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Fl&chen

In Ihrem Schreiben beziehen Sie sich auf Schriftverkehr aus den Jahren 2018 und 2019
hinsichtlich der Herstellung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit Programmsatz 4.5 (2) Z
LEP M-V. Nach erneuter Prifung aller mir vorliegenden Unterlagen in diesem Zusammen-
hang komme ich zu dem Ergebnis, dass aufgrund der durch die Gemeinde Boltenhagen
und das Amt Klutzer Winkel vorgelegten Nachweise bereits eine Vereinbarkeit mit dem vor-
genannten Programmsatz festgestellt wurde (meine E-Mail vom 25.10.2019).

Ich bitte jedoch darum, die von lhnen hierzu aufgefiihrten Sachverhalte im Entwurf des B-
Plans Nr. 38 nochmals aufzugreifen und die bereits vorgebrachten Argumente, einschlief3-
lich einer flachenmafigen Darstellung (Ubersichtskarte) in die Begriindung einzubringen.

Teilfortschreibung der Kapitel 4.1 und 4.2 RREP WM (TF SE)

Wie bereits im Protokoll vom 26.07.2024 dargelegt, liegt mit der am 07.06.2024 erfolgten
Bekanntmachung der Teilfortschreibung der Kapitel 4.1 Siedlungsentwicklung und 4.2
Wohnbauflachenentwicklung des RREP WM eine neue Bewertungsgrundlage fir die raum-
ordnerische Einschatzung von Vorhaben der Siedlungs- und Wohnbauflachenentwicklung
vor. Die in den Kapiteln 4.1 Siedlungsstruktur und 4.2 Stadt- und Dorfentwicklung getroffe-
nen Regelungen des RREP WM 2011 werden damit ersetzt und finden keine Anwendung
mehr.

Anschrift:

Amt fir Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg
Wismarsche Stral3e 159, 19053 Schwerin

Telefon: 0385 588 89160

E-Mail: poststelle@afrlwm.mv-regierung.de
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In diesem Zusammenhang verweise ich ebenfalls auf meine Stellungnahme vom
12.09.2018, in der abschlie3end darauf hingewiesen wird, dass diese nur solange gilt, wie
sich die Beurteilungsgrundlagen fir das Vorhaben nicht wesentlich andern. Mit der TF SE
hat sich eine wesentliche Anderung ergeben, die seit Bekanntmachung der Landesverord-
nung bei der Aufstellung von Planungen durch die Gemeinden zu beachten ist (vgl. 8 1 Abs.
3 ROGi.V.m. § 1 Abs. 4 BauGB).

Bereits am 29.06.2022 hat die Verbandsversammlung auf ihrer 66. Sitzung beschlossen,
die Abwagung der Stellungnahmen aus der ersten Beteiligungsstufe zu bestatigen und den
Entwurf der Kapitel 4.1 Siedlungsentwicklung und 4.2 Wohnbauflachenentwicklung sowie
den dazugehérigen Entwurf des Umweltberichtes fir die zweite Beteiligungsstufe freizuge-
ben (siehe Beschluss VV-02/22). Die Erarbeitung des Entwurfs der Kapitel 4.1 und 4.2 und
der Abwagungsdokumentation durch die Geschéftsstelle des Regionalen Planungsverban-
des Westmecklenburg (RPV WM) erfolgte unter Bertucksichtigung der eingegangenen Hin-
weise und Anregungen im Beteiligungsverfahren in enger Abstimmung mit der Facharbeits-
gruppe Siedlungsentwicklung, in der auch das Amt Klitzer Winkel vertreten war, und dem
Planungsbeirat Siedlungsentwicklung. Dieser Entwurf beinhaltete erstmals den konkret for-
mulierten Programmsatz 4.2 (5):

In Gemeinden ohne zentralortliche Funktion ist die Ausweisung neuer Wohnbauflachen
grundsatzlich auf den kommunalen Entwicklungsrahmen zu beschrénken. (2)

Innerhalb des kommunalen Entwicklungsrahmens ist eine Wohnbauflachenentwicklung mit
einem Umfang von bis zu 1 Hektar (brutto) / 500 Einwohner méglich. Zuséatzlich ist die Ent-
wicklung des Innenbereichs mdéglich (vgl. Abbildung 1).

Damit bestand bereits Mitte 2022 ein in Aufstellung befindliches Ziel der Raumordnung (8 3
Abs. 1 Nr. 4 ROG a.F.), das als sonstiges Erfordernis der Raumordnung von der Gemeinde
in ihrer Abwagung hatte berticksichtigt werden missen (8 4 Abs. 1 ROG).

Die eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der 2. Beteiligung haben im Ergebnis nicht
zu einer deutlichen Verénderung des Programmsatzes gefuihrt. Es erfolgte lediglich eine
klarstellende Anpassung des Entwicklungsrahmens auf 0,6 ha (netto)/500 EW, sodass auch
weiterhin von ,Zielen in Aufstellung” auszugehen war. Mit dem Beschluss VV-02/23 der 69.
Verbandsversammlung vom 05.07.2023 wurde der Abschluss der 2. Stufe des Beteiligungs-
verfahrens beschlossen. Anschliel3end wurden die erforderlichen Unterlagen an die Oberste
Landesplanungsbehdrde zur Einleitung der Rechtsfestsetzung als Landesverordnung durch
die Landesregierung Ubergeben. Die Landesverordnung zur Feststellung der Teilfort-
schreibung des RREP WM wurde am 07. Juni 2024 nach Verdoffentlichung im GVOBI. Nr.
12/24 bekannt gemacht. Damit liegt ein endabgewogenes Ziel der Raumordnung vor (8 3
Abs. 1 Nr. 2 ROG), das durch die Gemeinde strikt zu beachten ist (§ 4 Abs. 1 ROG).

Ich weise ausdrticklich darauf hin, dass sich dieser festgelegte Entwicklungsrahmen, der
sich fur die Gemeinde Boltenhagen auf insgesamt 4,8 ha belauft, auf alle Planungen der
Gemeinde fir die Laufzeit der Teilfortschreibung bezieht (ca. zehn Jahre). Mit der Umset-
zung des B-Plans Nr. 38 wére entsprechend der gesamte Entwicklungsrahmen der Ge-
meinde Ostseebad Boltenhagen (einschlie3lich aller Ortsteile) ausgeschdpft. Dartiberhin-
ausgehende wohnbauliche Entwicklungen der Gemeinde waren somit nicht mehr umsetz-
bar. Vor diesem Hintergrund wird der Gemeinde empfohlen, sich erneut intensiv mit den
Entwicklungszielen fir die nachsten Jahre auseinanderzusetzen.

Abschlie3end mdchte ich betonen, dass es nicht darum geht, die Planung in Ganze zu ver-
hindern, sondern lediglich darum, eine Vereinbarkeit der Planung mit den Zielen und
Grundsatzen der Raumordnung gemaf der TF SE vom 07.06.2024 herbeizufihren.



AbschlieBender Hinweis

Gemal § 12 Abs. 1 ROG kann die Raumordnungsbehdrde raumbedeutsame Planungen

und MalBnahmen sowie die Entscheidung tber deren Zulassigkeit unbefristet untersagen,
wenn Ziele der Raumordnung entgegenstehen.

Bei Ruckfragen melden Sie sich gern.

Mit freundlichen GrifRen
Im Auftrag

Gez. Jana Eberle



Bergamt Stralsund
Poslfach 1138 - 18401 Stralsund

Amt Kliitzer Winkel ' | Bearb.: Herr Blietz
flr die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen Fon:  03831/612141

: Fax.  03831/612112
Schiofstrafie 1 Mail: 0.Blietz@ba.mv-regierung.de

23948 Klutz

www.bergamt-mv.de

Reg.Nr. 3128/18

Az, 512/13074/411-18
Ihr Zelchen / vom Mein Zeichen / vom ) Telefon - Datum

8/14/2018 Gl : 6121 41 9/11/2018
cM , _

'STELLUNGNAHME DES BERGAMTES STRALSUND

Sehr geehrte Damen und Herren,
die von Ihhen zur Stellungnahme eingereichte Malinahme

Satzung Uber den Bebauungsplan Nr. 38 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
fiir das Gebiet nordwestlich an der Kliitzer StraBe zwischen den Ortslagen
Wichmannsdorf und Boltenhagen

berlhrt keine bergbaulichen Belange nach Bundesberggesetz (BBergG) sowie Belange
nach Energ[eWIrtschaftsgesetz (EnWG)

Far den Bereich der 0. g. Ma3nahme liegen zurzeit keine Bergbau'berechtigungen oder
_Antrége auf Erteilung von Bergbauberechtigungen vor.’

Aus Sicht der vom Bergamt Stralsund zu wahrenden Belange werden kelne Einwande
oder ergénzenden Anregungen vorgebracht

Mit freundlichen Grii3en und Gllickauf
Im Auftrag

207

Olaf Blietz

Hausanschrift: Bergamt Stralsund Fon: 03831/6121-0
Frankendamm 17 Fax: 03831/612112
18439 Stralsund Mail: info@ba.mv-regierung.de
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Bergamt Stralsund
Postfach 1138 - 18401 Stralsund

Amt Klutzer Winkel Bearb.: Frau Ginther
fur die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen bn Tl

ax: 5/588 890 42
SchioRstrafse 1 Mail: D.Guenther@ba.mv-regierung.de

23948 Klutz

www.bergamt-mv.de

Reg.Nr. 2175/24

Az. 512/13074/591-2024
Ihr Zeichen / vom Mein Zeichen / vom Telefon Datum
17.07.2024 Gu 890 34 12.08.2024

AB, 17.07.2024

STELLUNGNAHME DES BERGAMTES STRALSUND

Sehr geehrte Damen und Herren,
die von Ihnen zur Stellungnahme eingereichte MalRnahme

Entwurf der Satzung liber den Bebauungsplan Nr. 38 der Gemeinde Ostseebad
Boltenhagen fiir das Gebiet nordwestlich an der Kliitzer StralBe zwischen den
Ortslagen Wichmannsdorf und Boltenhagen - Teil 1

beruhrt keine bergbaulichen Belange nach Bundesberggesetz (BBergG), aber Belange
nach Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in der Zustandigkeit des Bergamtes Stralsund.

Fur den Bereich der 0. g. Mallnahme liegen zurzeit keine Bergbauberechtigungen oder
Antrage auf Erteilung von Bergbauberechtigungen vor.

In der Stidostecke des Vorhabengebietes befindet sich die Erdgasleitung Grevesmihlen-
Boltenhagen der HanseGas GmbH. Die Pipelineintegritat darf nicht beeintrachtigt wer-
den. Fur lhre weitere Planung wenden Sie sich bitte an den Netzbetreiber.

Aus Sicht der vom Bergamt Stralsund zu wahrenden Belange werden keine Einwande
oder erganzenden Anregungen vorgebracht.

Mit freundlichen GrifRen und Glickauf
Im Auftrag

M{‘m m

exander Kattner

Allgemeine Datenschutzinformation: Der Kontakt mit dem Bergamt Stralsund ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von lhnen ggf. mitgeteilten persénlichen Daten ver-
bunden (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1€ DSGVO i.V.m. § 4 Abs. 1 DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.regierung-mv.de/Datenschutz.

Hausanschrift: Bergamt Stralsund Fon: 0385/ 588 890 00
Frankendamm 17 Fax: 0385/ 588 890 42
18439 Stralsund Mail: poststelle@ba.mv-regierung.de
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Zweckverband Grevesmilhlen - Karl-Marx-Str. 7/9 - 23936 Grevesmiihlen

Amt KlUtzer Winkel
Fachbereich IV - Bauwesen
SchlofRstralle 1

23948 Klutz

Sprechzeiten:

Donnerstag

Datum

17.09.2018

= Durchwahl

757 610

Mein Aklenzeichen Sachauskunit

t1/ck Cornelia Kumbernuss

Satzung liber den Bebauungsplan Nr. 38 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen fiir das
Gebiet nordwestlich an der Kliitzer StraBe zwischen den Ortslagen Wichmannsdorf und
Boltenhagen

Reg.-Nr. 0247/18-05
Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 14.08.2018 (PE 17.08.2018) baten Sie um unsere Stellungnahme zum
vorgenannten Entwurf der vorgenannten Satzung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
(Planungsstand 05.07.2018).

Mit Aufstellung des B-Planes ist die Realisierung von etwa 300 WE geplant. Das Gebiet ist
unterteilt in 4 Teilbereiche. Drei Bereiche erhalten die Festsetzung: Allgemeines Wohngebiet;
das Vierte ist als Bedarfsflache fur touristische Angebote ausgewiesen. Zunichst sollen nur
der Teilbereich 1 und 2 mit 270 WE umgesetzt werden.

Das Gebiet ist gesamtkonzeptionell zu Uberplanen, auch wenn die ErschlieBung
schrittweise erfolgt.

Diesbeziiglich besteht die Notwendigkeit des
ErschlieBungsvereinbarung zwischen dem ErschlieRer
Satzungsbeschluss des B-Planes.

Abschlusses einer
und dem 2ZVG vor

Aus der Umsetzung der erforderlichen Malnahmen zur Erweiterung der vorhandenen Anlagen
und aus der Umsetzung des B-Planes durfen dem Zweckverband keine Kosten entstehen.

Kénnen zu bebauende Grundstiicke nur unter Inanspruchnahme von vor- bzw. nachge-
lagerten Grundstiicken erschlossen werden, sind durch die jeweiligen Grundstlickseigentimer
die erforderlichen Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zu erwerben.

Sicherzustellen ist ebenfalls, dass flir alle Leitungen, die sich nicht im &ffentlichen Bauraum
befinden, die erforderlichen Geh-, Fahr- und Leitungsrechte gewahrleistet werden.

Alle Grundstiicke des Plangebietes unterliegen nach erfolgter ErschlieRung dem Anschluss -
und Benutzungszwang gemaf der glltigen Satzungen des ZVG und sind entsprechend der
Beitragssatzung beitragspflichtig.

Karl-Marx-Str. 7/9
23936 Grevesmiihlen

Whasserversor ung@%%j Abwagserbeseitigung
II chenm Rechis

Montag bis Mittwoch und Freitag  9.00 - 16.00 Uhr
9.00 - 18.00 Uhr

Telefon Telefax

(03881) 7 57-0 (03881) 75 71 11
e-mail: info@zweckverband-gvm.de
Internet: www.zweckverband-gvm.de

St.-Nr.: 079/133/80708
USt-Ident-Nr.: DE137441833

Bankverbindungen:

BIC NOLADE21WIS

Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
IBAN DE26 1405 1000 1000 0442 00

Commerzbank AG
IBAN DEO2 1304 0000 0358 1816 00
BIC COBADEFFXXX

DKB Deutsche Kreditbank AG
IBAN DE39 1203 0000 0000 2034 22
BIC BYLADEM1001

Management
System
150 50001:2011

www.luv.com
¥/ 1D 9105042183




Trinkwasserversorgqung:

Zur Versorgung des neu zu erschlieBenden Gebietes, muss das Leitungsnetz im Bereich der
Klitzer StraRe Boltenhagen so erweitert werden, dass alle derzeitigen und zuklinftigen
Bedarfsmengen bereitgestellt werden k&nnen. Die erforderlichen Details, Um-, oder
Neuverlegungen von Leitungsbestanden sind im Rahmen der technischen Planung mit den
zustandigen Mitarbeitern des ZVG abzustimmen.

Schmutzwasserentsorgung:

Im Plangebiet sind zur Entsorgung des Schmutzwassers neue Leitungssyteme sowie
Grundstiicksanschllsse zu verlegen.

Die Ableitung sollte Uber eine Abwasserdruckrohrleitung und Pumpwerk direkt zur Klaranlage
erfolgen.

Die erforderlichen Details zur technischen Ausfiihrung sind mit den zusténdigen Mitarbeitern
des ZVG abzustimmen

Niederschlagswasserbeseitigung:

Derzeit wird fur die Ortslage Wichmannsdorf und alle zukinftig zu entwickelnden
Potenzialflachen in diesem Bereich ein Gesamtkonzept zum Gewadasserausbau, der
Einbindung vorhandener Drainagesysteme sowie der Ableitung des anfallenden
Niederschlagswassers von bebauten Flachen erarbeitet. In diesem Konzept ist ebenfalls der
Geltungsbereich dieses B-Plangebietes zu berlcksichtigen.

Die Planung zur technischen Ausfiihrung sind mit den zusténdigen Mitarbeitern des ZVG
abzustimmen

Léschwasserbereitstellung:

GemafR § 2 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V i.V.m. dem DVGW Arbeitsblatt W 405
sind die Gemeinden flr den vorbeugenden Brandschutz zusténdig. Dazu gehért auch die
Sicherstellung der Léschwasserversorgung.

Hydranten Nr. 45 und 1095 entlang der Klitzer Strale Boltenhagen bringen bei
Einzelentnahme mehr als 48 m®h, aber weniger als 96 m®h. Zur Abdeckung des
Léschwasserbedarfes des Planbereiches sind weitere Hydranten zu setzen bzw. alternative
Léschwasserentnahmestellen zu schaffen.

Jede weiterfuhrende Planung und Anderung ist dem ZVG erneut zur Abstimmung vorzulegen.

Bei Ruickfragen stehe ich Thnen gern zur Verfigung.

Mit freundlichen Grissen

a (2

Andreas Lachmann

Verteiler:
- Empfénger
- ZVG,t1

Anlagen:
- Bestandsplan Abwasser

- Bestandsplan Trinkwasser u. Hydranten
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BLATT-Nr. 1/1

B-Plan 38 Boltenhagen, Bestandsplan Trinkwasser u. Hydranten
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Kari-Marx-Sir. 7/9, 23936 Grevesmuahlen, Telefon: 03881-7570, info@zwackverband-gvm.de
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B-Plan 38 Boltenhagen; Bestandsplan Abwasser
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Zweckverband Grevesmiihlen
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

zweckvel'hand Korperschaft des dffentlichen Rechts

Grevesmuhlen - Die Verbandsvorsteherin -
Zweckverband Grevesmiihlen - Karl-Marx-StraBe 7/9 - 23936 Grevesmilhlen Mein Zeichen: t1/ta
Amt Klitzer Winkel Tim Andersen
Fachbereich Bau-und Ordnungswesen Sachgebietsleiter Standort- und Anschlusswesen
Schlossstralte 1 Tel. 03881 757-610 | Mobil 0152 — 573 829 61
23948 Klitz Fax 03881 757-111

tim.andersen@zweckverband-gvm.de

Sprechzeiten:
Mo-Mi 9-16 Uhr, Do 9-18 Uhr, Fr 9-14 Uhr

6. August 2024

Satzung liber den Bebauungsplan Nr. 38 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen fiir das
Gebiet nordwestlich an der Kliitzer StraBe zwischen den Ortslagen Wichmannsdorf und
Boltenhagen - Teil 1

Reg.-Nr.: 0247/18

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 17.06.2024 (Posteingang 17.06.2024) baten Sie um unsere Stellungnahme
zum Entwurf der Satzung tiber den B-Plan 38 Teil 1 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen.

Mit Beschluss der Satzung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Schaffung
neuen Wohnraums in Form von Stadtvillen, Einzel-, Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhdusern
geschaffen werden.

Durch den Zweckverband Grevesmiihlen kann diesem Entwurf auf der Grundlage der giiltigen
Satzungen des ZVG die grundsatzliche Zustimmung gegeben werden, wenn bei der weiteren
Planung bzw. Durchsetzung des Bebauungsplanes die nachstehend gegebenen Hinweise bzw.
erhobenen Forderungen beriicksichtigt werden.

Die bereits in der Stellungnahme vom 17.09.20218 aufgefiihrten Hinweise sind bei der
Fortfiihrung des Planverfahrens weiterhin zu berticksichtigen.

Insbesondere weisen wir in diesem Zusammenhang nochmals auf folgende Punkte hin:

Das Gebiet ist gesamtkonzeptionell zu liberplanen, auch wenn die Erschlieung schrittweise
erfolgt. Diesbeziiglich besteht die Notwendigkeit ~des  Abschlusses  einer
ErschlieRungsvereinbarung zwischen dem ErschlieRer und dem ZVG vor Satzungsbeschluss des
B-Planes.

Seite 1/2
Anschrift Tel. 03881 757-0 Amtsgericht Schwerin Bankverbindung
Zweckverband Grevesmiihlen Fax 03881 757-111 HRA 2884 Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
Karl-Marx-StraBe 7/9 info@zweckverband-gvm.de St.-Nr.: 079/133/80708 IBAN: DE26 1405 1000 1000 0442 00

23936 Grevesmiihlen www.zweckverband-gvm.de USt.-IdNr.: DE137441833 BIC: NOLADE2IWIS
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Kénnen zu bebauende Grundstiicke nur unter Inanspruchnahme von vor- bzw. nachgelagerten
Grundstiicken erschlossen werden, sind durch die jeweiligen Grundstiickseigentimer die
erforderlichen Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zu erwerben. Sicherzustellen ist ebenfalls, dass
fur alle Leitungen, die sich nicht im &éffentlichen Bauraum befinden, die erforderlichen Geh-, Fahr-
und Leitungsrechte gewahrleistet werden. Die erforderlichen Trassenbreiten sind mit dem ZVG
abzustimmen.

Alle Grundstiicke des Plangebietes unterliegen nach erfolgter ErschlieBung dem Anschluss - und
Benutzungszwang gemalR der giltigen Satzungen des ZVG und sind entsprechend der
Beitragssatzung beitragspflichtig.

Niederschlagswasserbeseitigung:

Das Konzept zur Niederschlagswasserbeseitigung ist vor Satzungsbeschluss mit dem ZVG
abzustimmen. Sollen die Anlagen durch den ZVG ibernommen werden, ist der Anschluss von
Drainagen unzuléssig.

Jede weiterfiihrende Planung und Anderung ist dem ZVG erneut zur Abstimmung vorzulegen.

Mit freundlichen Griifken

c(f( e,
nelia Kumbernuss

| Abteilungsleiterin Technik und Entwicklung

Verteiler: Empfanger, ZVG t1 Anlagen: -
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Mertins

Von: Uwe Briisewitz <bruesewitz@wbv-mv.de>
Gesendet: Donnerstag, 13. September 2018 11:22
An: Mertins

Betreff: B-Plan 38 Wichmannsdorf.doc

Anlagen: B-Plan 38 Wichmannsdorf.doc




Wasser- und Bodenverband

,, Wallensteingraben-Kiiste
KORPERSCHAFT DES OFFENTLICHEN RECHTS

WBV.. Wallensteingraben- Kiiste*, Am Wehberg 17, 23972 Dorf Mecklenburg

Amt Kliitzer Winkel
Schlofistrafie 01

23948 Kliitz

Bearbeiter Thre Zeichen/Nachricht vom Unser Zeichen Datum

Dorf Mecklenburg, den 13.09.2019

Betr.: Satzung iiber den B-Plan Nr. 38 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen,
Stidtebauliches Konzept

Sehr geehrte Damen und Herren,

dem stidtebaulichen Konzept, Variante 1 und 2 des B-Planes Nr.: 38 wird seitens des Wasser- und
Bodenverbandes "Wallensteingraben-Kiiste" zugestimmt. Anlagen des Verbandes sind im Bereich des B-
Planes nicht vorhanden.

Im Bereich des B-Planes sind alte Drainagen vorhanden, die bei der ErschlieBung entsprechend zu
beriicksichtigen sind.

Hydraulische Kapazitiiten zur Einleitung von Niederschlagswasser aus dem B-Plan Nr. 38 in den Kliitzer
Bach sind hinreichend vorhanden, was durch das aktuelle Konzept zum Gewisser belegt wurde.

Die ErschlieBungsplanung ist dem Verband zur Stellungnahme vorzulegen.

Mit freundlichem GrL}B

Uwe Briisewitz

Geschiftsfiihrer
Verbandsvorsteher: Elmar Mehldau & (03841)32 7580 wbv_wismar@wbv-mv.de
Geschiftsfiihrer: Uwe Briisewitz Fax (03841) 3275 81 bruesewitz@wbv-mv.de

Bankverbindung: Commerzbank AG Wismar IBAN: DE 12 1408 0000 0214 9977 00
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) Landesamt " FINGARE
fiir Umwelt, Naturschutz und Geologie (
~ Mecklenburg-Vorpommern 20, Sep. 2076
Landesamt fur Umwelt, Naturschutz und Geologie :_1}3;" i | 5m | IVE "
Mecklenburg_-Vorpommtarn, Pc_astfach 1:.3_ 38, 18263 Gﬂs.trow . ' ‘ FB?-T EB “ 1 i1 II FBW
lhr Zeichen: CM ’ Q X
lhre Nachricht vom: 14.08.2018 ME

' o ' : Bearbeiter: Fray Grau
Amt Klutzer Winkel Az.: - Bitte stets angeben! -

SchloRstralle 1 . ' : ‘ LUNG-18248-510
23948 Klitz - i Tel.; 03843 777-133
‘ Fax: 03843 777-9133
E-Mail: toeb@Ilung.mv-regierung.de:

Datum: i ﬁ g@ﬁ. ?ﬁ‘i%

Stellungnahmé als Trager offentlicher Belange

Vorhaben: Satzung liber den Bebauungsplan Nr. 38 der Gemeinde Ostseebad
Boltenhagen fiir das Gebiet nordwestlich an der Klitzer StraBe zwischen
den Ortslagen Wichmannsdorf und Boltenhagen

Abteilung Immissionsschutz und Abfallwirtséhaft

Aus Sicht des Larmschutzes wird: nachfoigend Stellung genommen Grundlage der Priifung
bilden folgende Unterlagen:

[1] Satzung Uber den Bebauungsplén Nr. 38 nordwestlich an der Kliitzer Strae zwi-
schen den Ortslagen Wichmannsdorf und Boltenhagen der Gemeinde Boltenhagen,
Stadtebauliches Konzept Varianten 1-3, Vorentwurf vom 05. Juli 2018

[2] Begriindung zur Satzung Uber den Bebauungsplan Nr. 38 nordwestlich an der Klttzer
~ Strale zwischen den Ortslagen Wichmannsdorf und Boltenhagen der Gemelnde
. Boltenhagen, Vorentwurf vom 05. Juli 2018

Nach Ansacht des LUNG ist im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungspla-
nes die Larmsituation zu untersuchen. ‘

a) Das LUNG weist darauf hin, dass es hinsichtlich des Verkehrslarms zu schadlichen
Umwelteinwirkungen durch Gerausche auf die schiltzenswerte Bebauung kommen
kann. :

- Das LUNG entnimmt der aktuellen Larmkartierung aus dem Jahr 2017 fur die L 03
eine durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke (DTV) von 4937 Kfz/Tag.
Nach Ansicht des LUNG sind die Gerduschimmissionen hinsichtlich des StraRenver- -
kehrs im Rahmen einer gutachterlichen Einschéatzung auf Basis der DIN 18005-1
Schallschutz im Stadtebau in Verbindung mit der Sechzehnten Verordnung zur
Durchflihrung des Bundes- Immissmnsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverord-
nung - 16. BImSchV) zu beurteilen.

Hausanschrifi: ! Hausanschrifl! ) Hausanschrift: " Hausanschrifi:

Goldberger Strae 12 u ildtsiberwach Bohrkernlager Abwasserabgabs, Wassorentnahmoantgelt
18273 Guslrow Kostengewassemnuntersuchungen Brileler Chausses 13 Paulshher Weg 1

Telefon: 03843 777-0 BadenslraRe 18 19408 Sternberg % 19061 Schwerin

Telefax: 03843 777-106 18439 Stralsund Telefon: 03847 2257 Telefon: 03843 777-300

E-Mail: postsielle@lung.mv-regierung.de Telefon: 03831 696-0 Telefax; 03847 451069 Telefax: 03843 777.309
htip:ifenvew.lung.mv-regierung.de Telafax: 03831 696-667 5




: : 2
b) Sudostlich des Plangebietes befindet sich eine Sportanlage. Es ist zu prifen, ob es
zu schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gergusche der Sportanlage auf die
schltzenswerte Wohnbebauung im Plangebiet kommen kann.
Das LUNG sieht die Durchfiihrung einer Schallimmissionsprognose nach
18. BImSchV' in Verbindung mit der Freizeitlarmrichtlinie-MVZ als erforderlich an.

' Es wird nach Fertigstellung um eine Ubergabe des Gutachtens an das LUNG zwecks Stel-

lungnahme und Formulierung von Hinweisen gebeten. ‘

Im Auftrag

! Achtzehnte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenldrmschutzverordnung — 18.
BImSchv) S

2 Richtlinie zur Beurteilung der von Freizeitanlagen verursachten Geriusche (Freizeitlarm-Richtlinie) in Mecklenburg-
Vorpommern, Erlass des Ministeriums fiir Bau, Landesentwicklung und Umwelt vom 03.07.1998

https://www.lune mv-regierung. de/dateien/freizeitlaerm _richtlinie.pdf




Von: toeb@lung.mv-regierung.de <toeb@lung.mv-regierung.de>

Gesendet: 15.08.2024 07:28

An: "Burda, A." <a.burda@kluetzer-winkel.de>

Betreff: 24261- Satzung Uber den Bebauungsplan Nr. 38 der Gemeinde Ostseebad

Boltenhagen fiir das Gebiet nordwestlich an der Klltzer Stralle zwischen den Ortslagen Wichmannsdorf
und Boltenhagen — Teil 1

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank fir die Beteiligung an o. g. Vorhaben.

Das Landesamt flir Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V gibt zu den eingereichten
Unterlagen vom 17.07.2024 keine Stellungnahme ab.

Mit freundlichen Griil3en

Im Auftrag

Hogh-Lehner
MV

Mecklenburg-Vorpommern

Landesamt fiir Umwelt, Naturschutz und Geologie
Goldberger Str. 12 b | 18273 Gistrow

Telefon 0385/588 64 193
toeb@Ilung.mv-regierung.de
www.lung.mv-regierung.de

Allgemeine Datenschutzinformation:

Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium fiir Klimaschutz,
Landwirtschatft, landliche Rdume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern ist mit der
Speicherung und Verarbeitung der von Thnen ggf. mitgeteilten persénlichen Daten verbunden.
Rechtsgrundlage hierfiir ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) der Europiischen Union in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz (DSG

16.



M-V).
Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.regierung-mv.de/Datenschutz
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Strafsenbauamt
Schwerin

StraRenbauamt Schwerin - Postfach 16 01 42 - 19091 Schwerin

Amt Klutzer Winkel

- " : Bearbeiter: Herr Unger
fur die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen g
Fachbereich IV Bauwesen Telefon: 0385 511 4419
2 H. Frau Mertins Telefax: 0385 511 4150/-4151
o E-Mail: juergen.unger@sbv.mv-regierung.de

Schlof3stralle 1
Geschéftszeichen: 2441-512-00-2018/093-14
2 Bitte bei Antwort angeb
23948 KIUtZ (Bitte bei Antwort angeben)
Datum: 14.09.2018

Stellungnahme

zur Satzung (Vorentwurf, Planungsstand: 05.07.2018) iiber den Bebauungsplan Nr.38
der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen fiir das Gebiet nordwestlich an der Kliitzer
StraBBe zwischen den Ortslagen Wichmannsdorf und Boltenhagen

Ihr Schreiben vom 14.08.2018 - fruhzeitige Beteiligung der Behérden und sonstiger Trager
o6ffentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beziehe mich auf die von lhnen o.g. eingereichten Unterlagen, die mir am 20.08.2018
eroffnet wurden.

Von dem Plangebiet sind keine Bundes- und LandesstraRen der StraRenbauverwaltung
betroffen.

Die LO3 endet im Abschnitt 170 bei Station km 1+671 kurz vor dem Plangebiet.

Far den von der LO3 ausgehenden Verkehrslarm werden Larmschutzforderungen gegeniiber
der der Stralenbauverwaltung abgelehnt.

LarmschutzmaBnahmen werden damit nicht vom BImSchG geregelt. Ausreichender
Larmschutz fur Wohnungen innerhalb des B-Plangebietes ist durch den Planungstréger zu
sichern.

Hinsichtlich der Larmimmissionen aus der L0O3 auf die geplanten Wohnbebauungen sind in
der Unterlage keine Aussagen enthalten.

Gegen den Vorentwurf der Satzung des Bebauungsplanes Nr. 38 bestehen in verkehrlicher,

straBenbaulicher und straRenrechtlicher Hinsicht unter Beachtung der o.g. Hinweise keine
Bedenken.

Mit freundlichen GriiRen

im Auftrag
@ t /.>Z¢z -
GrelRmann
Postanschrift: Hausanschrift: Telefon: 0385/511-40
StraBenbauamt Schwerin StraBenbauamt Schwerin Telefax: 0385/ 511-4150/-4151
Postfach 16 01 42 Pampower StraBe 68

19091 Schwerin 19061 Schwerin E-Mail: sba-sn@sbv.mv-regierung.de
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Landesamt fiir Kultur und
Denkmalpflege

Mecklenburg-Vorpommern

I_ Landesamt fir Kultur und Denkmalpfiege _l
Postfach 111252 19011 Schwerin Auskunit erteilt: DenkmalGis
Amt Klutzer W|nke| Telefon: 0385 588 79 100
e-mail: oststelle@lakd-mv.de
SchloRstr. 1 P @
Aktenzeichen: 1 80821_01 0016-01
23948 Klutz
Schwerin, den 30.08.2018
L _

Beteiligung der Trdger 6ffentlicher Belange
Ihr Schreiben vom 14.08.2018

Ihr Aktenzeichen kein

Gemeinde Boltenhagen

Grundstueck Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, Gebiet nordwestlich an der Kliitzer
StraRe zwischen den Ortslagen Wichmannsdorf und Boltenhagen
Georeferenz 107_5650,polygon,118966.13 m2
332560492.3,5988643

33250394.52,5988815.59

33250285.32,5988701.62

33250234.8,5988753.72

33250187.53,5988698.36

33250058.78,5988867.69

33249998.48,5988812.33

33249980.55,5988771.63

33250009 .89,5988660.91

33250267.39,5988431.34

332506303.25,5988472.64

33250329.32,5988460.65

END

END

Vorhaben Satzung iiber den Bebauungsplan Nr. 38
Hier eingegangen 21.08.2018 12:01:09

Im Bereich des Vorhabens sind Bodendenkmale bekannt (vgl. beiliegende Karte),
die gemaff § 9 (6) BauGB nachrichtlich in den Bebauungsplan zu ilibernehmen sind
(Denkmdler nach Landesrecht).

Dabei ist insbesondere die fldchige Ausdehnung der Bodendenkmale gemdf
beiliegender Karte in der Planzeichnung darzustellen. Dazu sind folgende
Informationen in den Textteil zu lbernehmen:

Die Farbe Blau kennzeichnet Bodendenkmale, deren Veranderung oder Beseitigung
nach § 7 DSchG MV genehmigt werden kann, sofern vor Beginn jeglicher Erdarbeiten

Hausanschriften:
Landesamt fiir Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern

Verwaltung Landesbibliothek Landesdenkmalpflege Landesarchiologie Landesarchiv
Dombhof 4/5 Johannes-Stelling-Str. 28 Dombhof 4/5 Domhof 4/5 Graf-Schack-Allee 2
19055 Schwerin 19053 Schwerin 19055 Schwerin 19055 Schwerin 19053 Schwerin

Tel.; 0385 588 79 111 Tel.. 0385 588 79 210 Tel.: 0385 588 79 101 Tel.: 0385 588 78 101 Tel.: 0385 588 79 410

E-Mail: Fax: 0385 588 79 344



die fachgerechte Bergung und Dokumentation dieser Bodendenkmale sichergestellt
wird. Alle durch diese MaBnahmen anfallenden Kosten hat der Verursacher des
Eingriffs zu tragen (§ 6 (5) DSchG MV). Uber die in Aussicht genommenen
MaBnahmen zur Bergung und Dokumentation der Bodendenkmale ist das Landesamt fiir
Kultur und Denkmalpflege rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten.
Die zu erteilenden Genehmigungen sind an die Einhaltung dieser Bedingungen
gebunden.

Hinweise:

Fur Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten zufdllig neu entdeckt werden, gelten die
Bestimmungen des § 11 DSchG MV. In diesem Fall ist die untere
Denkmalschutzbehdrde unverziglich zu benachrichtigen. Der Fund und die
Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des
Landesamtes in unverandertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt
fiinf Werktage nach Zugang der Anzeige.

Eine Beratung zur Bergung und Dokumentation von Bodendenkmalen erhalten Sie bei
der zustandigen unteren Denkmalschutzbehdrde bzw. beim Landesamt fir Kultur und
Denkmalpflege, Domhof 4/5, 19055 Schwerin.

Erlduterungen:

Denkmale sind gemdR § 2 (1) DSchG MV Sachen, Mehrheiten von Sachen und Teile von
Sachen, an deren Erhaltung und Nutzung ein 6ffentliches Interesse besteht, wenn
die Sachen bedeutend fiir die Geschichte des Menschen, fiir Stadte und Siedlungen
oder fiir die Entwicklung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen sind und fir
die Erhaltung und Nutzung kiinstlerische, wissenschaftliche, geschichtliche,
volkskundliche oder stddtebauliche Griinde vorliegen (§ 2 (1) DSchG MV). Gem. § 1
(3) sind daher bei 6ffentlichen Planungen und MaBnahmen die Belange des
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege zu beriicksichtigen.

Diese Stellungnahme erfolgt in Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse der
Fachbehdrden fiir Bodendenkmale bzw. Denkmalpflege und als Trager offentlicher
Belange (§ 4 (2) Pkt. 6 DSchG MV).

Vorgang besteht aus:
ORI180821_010016-01.xml
ORI180821_016016-01.pdf
186821_010016-01K250. pdf

Dr.-Ing. Michael Bednorz

C1DAAE20F85EDED66ACLC7474496AAEE
30.08.2018 14:16:01

Seite 2 von 2
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Landesamt fur Kultur und 19.

Denkmalpflege
Mecklenburg-Vorpommern

I_ Landesamt fur Kultur und Denkmalpflege _|
Postfach 111252 19011 Schwerin Auskunft erteilt: DenkmalGIS
Amt Kliitzer Winkel Telefon: 0385 588 79 100
Schio@str. 1 e-mail: poststelle@lakd-mv.de
Aktenzeichen: 240718_010003E03
23948 Klitz
Schwerin, den 29.08.2024
L _

Verfahren: Beteiligung der Trager o6ffentlicher Belange

Ihr Schreiben vom 18.07.2024

Ihr Aktenzeichen kein

Gemeinde Boltenhagen

Grundstueck Gebiet nordwestlich an der Kliitzer Strafe zwischen den Ortslagen
Wichmannsdorf und Boltenhagen

Georeferenz kein

Vorhaben Satzung iiber den Bebauungsplan Nr. 38 der Gemeinde Ostseebad
Boltenhagen

Hier eingegangen 18.07.2024 10:25:00

Diese Stellungnahme erfolgt in Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse der
Landesdenkmalfachbehdérde und als Trager offentlicher Belange (§ 4 (2) Pkt. 6
DSchG MV).

Im Gebiet des o. g. Vorhabens sind nach den hier vorliegenden Unterlagen
keine ordnungsgemdfl in die Denkmalliste nach § 5 DSchG MV eingetragene
bekannte bzw. vermutete Bodendenkmale bekannt.

GemaR DSchG MV sind Baudenkmale, bekannte bzw. vermutete Bodendenkmale in
die Denkmallisten einzutragen. Die Denkmallisten sind getrennt nach
Bodendenkmalen, Baudenkmalen und beweglichen Denkmalen zu fihren. Der
Eigentiimer und die Gemeinde sind von der Eintragung aller Denkmale in die
jeweiligen Denkmallisten zu benachrichtigen. Veranderungen an den
Denkmallisten dirfen nur nach Anhorung der Denkmalfachbehdrde vorgenommen
werden.

Zustandige Behorde fir die Fuhrung der Denkmalliste ist gemaR § 5 DSchG MV
die jeweilige untere Denkmalschutzbehdrde. RECHTLICH VERBINDLICHE Auskiinfte
(einschlieBlich Denkmalwertbegriindung) zu TATSACHLICHEN Bau- und
Bodendenkmalen auf der Denkmalliste, das sind ausschlieBlich jene, die in
einem eigens dafir durchgefiihrtem geordneten Verfahren zur Aufnahme auf die
Denkmalliste gemidR DSchG MV aufgenommen worden sind, KONNEN DAHER NUR von
der UNTEREN Denkmalschutzbehorde auf Grundlage der dort gefihrten

Hausanschriften:
Landesamt fur Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern

Verwaltung Landesbibliothek Landesdenkmalpflege Landesarchaologie Landesarchiv
Domhof 4/5 Johannes-Stelling-Str. 29 Domhof 4/5 Domhof 4/5 Graf-Schack-Allee 2
19055 Schwerin 19053 Schwerin 19055 Schwerin 19055 Schwerin 19053 Schwerin

Tel.: 0385588 79 111 Tel.: 0385 588 79 210 Tel.: 0385 588 79 101 Tel.: 0385 588 79 101 Tel.: 0385 588 79 410

http://www.kulturerbe-mv.de  E-Mail: poststelle@lakd-mv.de Fax: 0385 588 79 344



http://www.kulturerbe-mv.de/
mailto:poststelle@lakd-mv.de

Denkmalliste gegeben werden.

Die Denkmallisten stehen bei den unteren Denkmalschutzbehdrden jedermann zur
Einsicht offen. Die Denkmallisten fiir Bodendenkmale und bewegliche Denkmale
konnen nur von demjenigen eingesehen werden, der ein berechtigtes Interesse
nachweist (siehe § 5 DSchG MV).

Der Grundstiickseigentimer MUSS allerdings von der Eintragung in die
Denkmalliste (einschlieBlich Denkmalwertbegrindung) benachrichtigt worden
sein, denn die untere Denkmalschutzbehdrde ist dazu gesetzlich verpflichtet,
und dirfte daher Kenntnis von den sein Grundstick betreffenden Inhalten der
Denkmalliste haben.

Im Plangebiet ist kein Grabungsschutzgebiet gemaR § 14 DSchG MV ausgewiesen.

Die gegenwdrtig im Land bekannten bzw. vermuteten Bodendenkmale machen nur
einen kleinen Teil der tatsachlich vorhandenen Bodendenkmale aus. Daher muss
stets mit dem Vorhandensein weiterer, derzeit noch unentdeckter
Bodendenkmale gerechnet werden. Auch diese Bodendenkmale sind gemdR § 5 (2)
DSchG MV gesetzlich geschitzt.

Die §§ 6,7,8 und 9 DSchG MV

Erhaltungspflicht,
Genehmigungspflicht,
Veranderungsanzeige,
Auskunfts- und Duldungspflicht

w W W
O 00 d O
[

gelten jedoch fir bewegliche Denkmale nur, wenn sie in die Denkmalliste
eingetragen sind.

Um die Auswirkungen des Vorhabens auf Kultur- und Sachgiter zu ermitteln, zu
beschreiben und zu bewerten (siehe dazu etwa §§ 1,2 und 2a BauGB sowie § 2
Abs. 1 UVPG), reichen die vorliegenden Informationen nicht aus.

Da die in der Denkmalliste nach § 5 DSchG MV eingetragenen bekannten bzw.
vermuteten Bodendenkmale nicht den tatsachlichen Bestand der Bodendenkmale
widerspiegeln, sollten auf Kosten des Vorhabentragers frihzeitig durch
geeignete Fachfirmen mit anerkannten Prifmethoden (archdologische
Voruntersuchung mittels einer ausreichenden Anzahl von Sondageschnitten)
Untersuchungen zum tatsachlichen Bestand der Bodendenkmale durchgefiihrt
werden. Erst auf Grundlage dieser vom Vorhabentrager ggf. gemaR § 2 Abs. 4
Satze 2 und 3 BauGB bzw. § 6 Abs. 1 UVPG (nach Malgabe der Anlage 1 UVPG)
bereitzustellenden entscheidungserheblichen Unterlagen konnen dann die
Auswirkungen des Vorhabens auf die Bodendenkmale zuverlassig beschrieben und
bewertet werden.

Dadurch erhoht sich auch die Planungssicherheit erheblich, weil
Verzogerungen des Vorhabens durch die Entdeckung bislang unbekannter
Bodendenkmale (§ 11 Abs. 3 DSchG MV) wahrend der Durchfihrung des Vorhabens
vermieden werden.

Denn wenn bei Erdarbeiten neue Bodendenkmale oder auffdllige
Bodenverfarbungen entdeckt werden, sind diese gemaR § 11 (1), (2), (3) DSchaG
MV der unteren Denkmalschutzbehorde unverziiglich anzuzeigen und der Fund und
die Fundstelle in unverandertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung
erlischt finf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige
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spatestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehorde kann die Frist
im Rahmen des fiir den Vorhabentrager Zumutbaren verlangern, wenn die
sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Denkmals durch die
Denkmalbehdrden oder deren Beauftragte dies erfordert. Die Anzeigepflicht
besteht fiir den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentiimer
sowie zufallige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen.

HINWEIS auf die Handreichung "Kulturgiter in der Planung":

Fiur die Bericksichtigung des kulturellen Erbes in Umwelt- und
Umweltvertraglichkeitsprifungen wird auf die Handreichung "Kulturgiiter in
der Planung" verwiesen:

UVP-Gesellschaft e.V. (Hg.): Kulturgiiter in der Planung. Handreichung zur
Beriicksichtigung des Kulturellen Erbes bei Umweltprifungen, Koln 2014.

https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/kultur/kulturlandschaft/dokumente_193/UVP -
Kulturgueter_in_der_Planung.pdf

HINWEIS zum Denkmalschutzgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern:

Die Denkmalfachbehdorde, das Landesamt fir Kultur und Denkmalpflege, stellt
den fir die Fihrung der Denkmallisten gemaR § 5 DSchG MV zustandigen unteren
Denkmalschutzbehorden den Stand der Erfassung (Inventarisierung) der
Bodendenkmale als Kartengrafiken und seit 2010 tagesaktuell iber einen Web-
Map-Service (WM-Dienst) zur Verfiigung. Die Bodendenkmale sind dabei
lediglich als unregelmaRige Flachen oder als Kreisflachen ausgewiesen.

Dabei ist bei den lediglich als Flachen, die sich mitunter uberlappen,
ausgewiesenen Bodendenkmalen von vornherein klar, dass es sich bei diesen
Flachen

um eventuelle Bodendenkmale handelt.

Denn tatsdchliche Bodendenkmale haben drei Dimensionen (nicht nur zwei) und
missen, um den Status tatsachliche Bodendenkmale gemaff DSchG MV zu erhalten,
von den Behorden als Korper mindestens so genau bestimmt sein, dass sich die
Korper nicht gegenseitig durchdringen, von der fiir die Fihrung der
Denkmalliste zustandigen Vollzugsbehdrde nach formlicher Anhorung der
Landesdenkmalfachbehdrde mit diesen Daten in die Bodendenkmalliste
aufgenommen sowie der Grundstiickseigentimer und die Gemeinde von der
Eintragung der Denkmale bzw. des Grabungsschutzgebietes in die Denkmalliste
benachrichtigt werden.

Mit Urteil vom 27. April 2017 hat das Verwaltungsgericht Schwerin (2 A
3548/15 SN) festgestellt,

dass das Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (DSchG MV) keine
Ermachtigungsgrundlage fir Auflagen zur Sicherstellung und Bergung

vermuteter Bodendenkmale zu L asten des Bauherrn
gibt.
Im einzelnen stellt das Gericht zu lediglich als Flachenumrissen
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gekennzeichneten Bodendenkmalen (im folgenden wortlich zitiert) fest:

(Rn. 43), "Nach dem eindeutigen Wortlaut knilipft § 7 Abs. 1, 5 DSchG MV an
das tatsachliche Vorliegen eines Denkmals an. Der bloRe Verdacht geniigt -
auch wenn er auf konkrete Tatsachen gestitzt sein mag - nicht."

(Rn. 51), "Im Ergebnis geniligt es fiir die Annahme einer Grundstiicksflache als
Bodendenkmal wegen des mit einer Unterschutzstellung verbundenen Eingriffs
in Grundrechtspositionen der Grundstiickseigentimer und -nutzer nicht, dass
das Vorhandensein eines Bodendenkmals nur vermutet oder auch nur fir
uberwiegend wahrscheinlich gehalten wird. "

(Rn. 54), "Auch ermidchtigt § 7 Abs. 5 i.V.m. § 11 DSchG MV nicht
zur Verpflichtung eines Bauherrn
zur Heranziehung von archaologischen Aufsehern oder Baubegleitern.

Ebenso wenig kann aus diesen Normen die Ermachtigung zur Verpflichtung eines
Bauherrn

zur Bergung und Erfassung der gefundenen Denkmale

oder zur Information liber die in Aussicht genommenen MafRnahmen abgeleitet
werden.

Beides ist nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 11 Abs. 4 DSchG MV origindre Aufgabe der
Denkmalfachbehdrde bzw. unteren Denkmalschutzbehérden.

Die denkmalbezogenen Verpflichtungen des Bauherrn beschranken sich im
Wesentlichen auf die Auskunfts-, Anzeige- und Erhaltungspflicht (vgl. §§ 9
Abs. 1, 11 Abs. 2, 3 DSchG Mv)."

Vorgang besteht aus:
ORI240718_010003E03.xml
ORI240718_010003E03.pdf

Dr.-Ing. Michael Bednorz

a2655f9dc84261b80327d082b6491b4d
29.08.2024 14:17:26
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30.07.2024

Amt Kliitzer Winkel
Ostseebad Boltenhagen B-Plan 38

Planungsbiiro Mahnel

Sehr geehrte(r) Damen und Herren im Amt Kliitzer Winkel,
Wir méchten uns im Rahmen der Entwurfsplanung zum B-Plan 38 Aufiern.

Da wir direkt betroffen sind durch die nun Vorliegende Planung mochten wir auf einige
é) b ®

Punkte hinweisen.

In der ersten Variante des Flachennutzungsplanes und des B-Plans 38 war die

Versiegelung wesentlich geringer, wie indem jetzigen Entwurf.

Was dazu fithrt, dass das Niederschlagswasser in grofierer Menge abgeleitet werden

muss. Oder In der Fldche Versickern kann.

Da dies bei weniger Griinfliche und mehr Bebauung schwieriger wird, liegt auf der

Hand.

In der Vergangenheit fiithrten Starkregenereignisse dazu das, das Oberflichenwasser des
Ackers sich vor dem Grundstiick samimelte und dann auf unser Grundstiick lief.
(Wichmannsdorferstr.22)

Da die Mengen so grofs waren und sind, konnte dies nicht auf unserem Grundstiick
versickern und liefen und laufen dann iiber die Grundstiicke Wichmannsdorferstr, 21

und 20 ins Dorf in den Graben der Stralie.

Das Oberflichenwasser, welches sich iiber die Grundstiicke ergiefat, kommt zirka 50000
qm Ackerfliche. Da wir der tiefste Punkt, nach Topografie sind, sind wir die als erste

betroffenen.

20.



Um Schidden von Grundstiicken und deren Bebauung zu vermeiden, sollte diesem

Missstand abgeholfen werden.

Wir kbnnen nicht erkennen, dass es Mafsnahmen gibt, die den vorhanden

Problematischen Zustand dndert, sowohl auch in Zukunft eine Losung aufzeigt.

Durch die in der neuen Planungen Verdreifachung der Versiegelung ist es Notwendig

eine Losung im Vorfeld zu Prisentieren.

Sollte es zu keiner Abhilfe der Situation, die jetzt schon kritisch ist, kommen, ist eine

Klage gegen B-Plan oder einer Schadensersatzklage zu erwarten.

Wir sehen das als letztes Mittel bei nicht Abhilfe der Situation an.

Mit freundlichen Griifsen
4
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Wichmannsdorf, den 18.09.24

Amt Klitzer Winkel

-Gemeindeverwaltung- P 200

4

Anmerkungen zur Auslegung B-Plan 38

Sehr geehrte Damen und Herren,

1. Durch die bereits vorhandene Bebauungsdichte und die daraus resultierende Versiegelungsflache,
ist wie schon jetzt bei Starkregen mit Uberflutungen unserer Grundstiicke 21, 21a zu rechnen. Bei
den vorhergehenden Entwiirfen des B-Plan 38 waren Entwasserungsgraben und Vorfluter geplant,
die aber jetzt keine Bericksichtigung finden. Dazu ist weiter anzumerken, dass das Regenwasser von
den Ackerflachen durch das Dorf abgeleitet wird, was seitens entsprechender Stellen immer verneint
wurde. (Siehe beigefiigte Bilder) Es ist eindeutig verfarbtes Wasser auf den Bildern zu erkennen,
welches nur von Ackerflichen kommen kann. Des Weiteren wurden durch die neue Bebauung
vorhandene Graben und Drdanagen zerstort oder einfach zugeschiittet, was die angespannte
Regenwassersituation weiter verscharft hat.

2. Es ist aus dem Entwurf B-Plan 38 nicht ersichtlich, wie die Zufahrt der verbleibenden Ackerflichen
der Erbengemeinschaft Rieck erfolgen soll.

3. Da wir selber betroffen sind (vorzeitig vereinbarter Entwurf eines Baugrundstiickes) machten wir
zu bedenken geben:

- eine zu dichte Bebauung

- zu wenig Grinflachen

- kaum Parkmaoglichkeiten

- kaum Flachen zur Entspannung und Erholung z.B. Spielplatze

4. Als letzten Punkt mochten wir anmerken, dass der B-Plan 38 sehr allgemein und nicht
aussagekraftig formuliert ist. Man kann sich trotz aller Vorstellungskraft nicht ansatzweise ausmalen,
wie es einmal aussehen wird.

Wir wiirden es begriiBen, wenn wir bei der Ausarbeitung des Plans oder der zukiinftigen Bauordnung
miteinbezogen werden.

Vielen Dank!

Mit freundlichen GriRen
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